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EU-Kommission: Richtlinienentwurf zu dreimonatigem Moratorium für die 

Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen 

Am 08.05.2020 hat die EU-Kommission einen Richtlinienentwurf vorgelegt, der 

aufgrund der Corona-Krise eine Verschiebung der Meldefristen bezogen auf 

grenzüberschreitende Steuergestaltungen (gem. Richtlinie (EU) 2018/822 des 

Rates vom 25.05.2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des 

verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteue-

rung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen – sog. „DAC 6“) 

um drei Monate beinhaltete. Demnach sollte die 30-tägige Mitteilungsfrist für Ge-

staltungen ab dem 01.07.2020 erst ab dem 01.10.2020 anlaufen. Die Frist zur 

Mitteilung von meldepflichtigen Transaktionen aus dem Rückwirkungszeitraum 

würde sich dann analog vom 31.08.2020 auf den 30.11.2020 verschieben. Auf-

grund der unsicheren Entwicklung der Corona-Krise sollte der EU-Kommission 

per Delegation die Möglichkeit eingeräumt werden, beide Fristen einmalig noch-

mals um drei Monate zu verlängern. 

Dem Vernehmen nach wird das geplante Moratorium dem Grunde nach von allen 

Mitgliedstaaten mitgetragen. Allerdings sollen an den von der Kommission vorge-

schlagenen Regelungen noch Modifikationen vorgenommen werden. Diese könn-

ten sich insbesondere auf die Dauer des Moratoriums beziehen, so dass ein Zeit-

raum bis zu sechs Monaten als möglich erscheint. Als nächster Schritt ist vorge-

sehen, anders als zunächst verlautbart, den Beschluss des Richtlinienentwurfs im 

schriftlichen Verfahren zu fassen, nicht in einer formellen Sitzung des EU-

Ministerrats (ECOFIN). Der vorliegende Richtlinien-Vorschlag der EU-

Kommission sieht dann vor, dass das Moratorium von den Mitgliedstaaten bis 

zum 31.05.2020 in nationales Steuerrecht überführt werden muss.  

 

EU-Kommission: Richtlinienentwurf zur Verschiebung des MwSt-

Digitalpakets auf den 01.07.2021 

Ebenfalls mit Datum vom 08.05.2020 hat die EU-Kommission unter Berücksichti-

gung der Auswirkungen der Corona-Krise einen Richtlinienentwurf vorgelegt, mit 

dem die Einführung der nächsten Stufe des MwSt-Digitalpakets („VAT e-

commerce package“) um sechs Monate verschoben werden könnte. Folglich 

würden die Regelungen, insbesondere zur Anpassung der Versandhandelsrege-

lung und die Einbeziehung von Betreibern elektronischer Plattformen und Markt-

plätze in die Leistungsströme, erst zum 01.07.2021 Anwendung finden und nicht 

wie bislang geplant am 01.01.2021. Die im Weiteren von der Kommission vorge-

legten Änderungsentwürfe beziehen sich auf die von den Mitgliedstaaten zu tref-

fenden Umsetzungsmaßnahmen im Hinblick auf den erforderlichen Datenaus-

tausch untereinander und die Schaffung der erforderlichen IT-Infrastrukturen für 

die administrative Zusammenarbeit. Die Zustimmung der Mitgliedstaaten zu den 

vorstehenden Änderungsvorschlägen steht noch aus. 
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EU-Kommission: Ausweitung des Befristeten Rahmens auf die Gewährung 

von Rekapitalisierungen und nachrangigem Fremdkapital  

Die Europäische Kommission hat den Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen, 

der am 19.03.2020 erlassen wurde, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu verset-

zen, die Wirtschaft angesichts des Coronavirus-Ausbruchs zu stützen, zum zwei-

ten Mal ausgeweitet (vgl. ausführliche Pressemitteilung 08.05.2020 mit weiteren 

Verlinkungen). Am 03.04.2020 war bereits eine erste Änderung verabschiedet 

worden.  

Mit dieser zweiten Änderung werden die bereits durch den Befristeten Rahmen 

und die bestehenden Beihilfevorschriften abgedeckten Kategorien von Maßnah-

men durch Maßnahmen bzw. Kriterien ergänzt, nach denen die Mitgliedstaaten 

bei Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen Unternehmen in Not Rekapitali-

sierungen und nachrangiges Fremdkapital gewähren können.  

Besonders zu erwähnen ist, dass die Beihilfeempfänger bis zum vollständigen 

Ausstieg des Staates einem Dividenden- und Aktienrückkaufverbot unterliegen. 

Außerdem gilt bis zur Rückzahlung von mindestens 75 % der Rekapitalisierung 

eine strenge Beschränkung der Vergütung der Geschäftsleitung, einschließlich 

eines Verbots von Bonuszahlungen. Insgesamt sieht der Befristete Rahmen eine 

Reihe von Vorkehrungen vor, um unverhältnismäßige Wettbewerbsverzerrungen 

im Binnenmarkt zu vermeiden. Zu nennen sind hier: 

 Voraussetzungen hinsichtlich der Erforderlichkeit, der Geeignetheit und des 

Umfangs der Maßnahmen 

 Voraussetzungen hinsichtlich der Beteiligung des Mitgliedstaats am Kapital 

von Unternehmen und der Vergütung 

 Voraussetzungen hinsichtlich des Ausstiegs des Mitgliedstaats aus der Betei-

ligung an den betroffenen Unternehmen  

 Voraussetzungen hinsichtlich der Governance 

 Verbot der Quersubventionierung und Übernahmeverbot 

Darüber hinaus steht es den Mitgliedstaaten frei, nationale Maßnahmen zu kon-

zipieren, die weiteren politischen Zielen entsprechen, wie etwa einer wirksameren 

Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels ihrer Volkswirtschaften 

oder der Verhinderung von Betrug, Steuerhinterziehung oder aggressiver Steu-

erumgehung. 

 

DBA Schweiz: Neue Konsultationsvereinbarung zwischen Deutschland und 

der Schweiz vom 12.05.2020 zu Art. 19 Abs. 4 DBA Schweiz – Tätigwerden 

von Bahnpersonal auch außerhalb des Grenzgebietes 

Eine neue Konsultationsvereinbarung zwischen Deutschland und der Schweiz 

vom 12.05.2020 zu Art. 19 Abs. 4 DBA Schweiz befasst sich mit Vergütungen, 

die von Personal der Schweizerische Bundesbahnen AG und von Beamten, die 

zuvor bei der Deutschen Bundesbahn beschäftigt waren, und nun – unter Beibe-
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haltung ihres Beamtenstatus – bei einem privatisierten Nachfolgeunternehmen 

der Deutschen Bundesbahn, wie der Deutschen Bahn AG, weiterbeschäftigt sind, 

bezogen werden. Es wurde vereinbart, dass diese Vergütungen insgesamt nicht 

unter Art.19 Abs. 4 DBA fallen, wenn die Tätigkeit auch außerhalb des Grenzge-

bietes ausgeübt wird. Dies gilt in der Regel für mobil eingesetztes Bahnpersonal 

im Personen- und Güterverkehr sowie in der Infrastrukturunterhaltung (Lokperso-

nal, Zugpersonal, Triebfahrzeugführende). 

Als Grenzgebiet wird dabei eine Zone entlang der deutsch-schweizerischen 

Grenze festgelegt, welche sich in Luftlinie von der Grenze (ohne Berücksichti-

gung der Gemeinde Büsingen am Hochrhein) 30 Kilometer in den jeweiligen Ver-

tragsstaat erstreckt. 

Für die bezeichneten Vergütungen stellt diese Vereinbarung damit klar, dass das 

Kassenstaatsprinzip nach Art. 19 Abs. 1 DBA Schweiz gilt, d.h. das Besteue-

rungsrecht hat der Staat, der die Vergütung zahlt, und nicht der Ansässigkeits-

staat nach Art. 19 Abs. 4 DBA Schweiz. 

 

Bundesrat: Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Corona-

Steuerhilfegesetzes 

Der Bundesrat hat sich am 15.05.2020 in verkürzter Frist mit dem Regierungs-

entwurf eines Corona-Steuerhilfegesetzes befasst, den die Bundesregierung am 

07.05.2020 auf den Weg gebracht hatte (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 17/2020). 

Der Gesetzentwurf enthält folgende Regelungen: 

 Vorübergehende Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Spei-

sen in der Gastronomie. 

 Verlängerung der bisherigen Übergangsregelung zu § 2b UStG. 

 Steuerfreiheit von Zuschüssen des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld im Um-

fang der entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Behandlung. 

 Vier Monate mehr Zeit für die Registeranmeldung von Umwandlungen und 

Einbringungen nach § 20 UmwStG. 

Der Stellungnahme des Bundesrats zu dem Gesetzentwurf lässt sich nur wenig 

Änderungsbedarf seitens der Länder entnehmen. Der Bundesrat hat keine we-

sentlichen Einwände gegen die Regierungspläne. In seiner kurzen Stellungnah-

me schlägt er lediglich eine Änderung vor, um den betrieblichen Lohnsteuer-

Jahresausgleich beim Kurzarbeitergeld zu verbessern. Außerdem bittet er die 

Bundesregierung, eine gesetzliche Grundlage für eine mögliche dezentrale Er-

fassung der Umsatzbesteuerung durch einzelne Organisationseinheiten der Ge-

bietskörperschaften von Bund und Ländern zu ergänzen. Die Stellungnahme geht 

nun an die Bundesregierung, die dazu eine Gegenäußerung verfasst und beide 

Dokumente dem Bundestag zur Entscheidung vorlegt. 

Auf weitere steuerpolitische Forderungen konnte man sich im Plenum des Bun-

desrats nicht verständigen. Der Wirtschaftsausschuss des Bundesrats hatte hin-
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gegen noch Prüfbitten zu folgenden Punkten empfohlen (vgl. Ausschussempfeh-

lungen, dort Ziffer 3): 

 Verbesserung der Verlustverrechnung durch Anhebung des Höchstbetrages 

für den Verlustrücktrag und Verlängerung des Rücktragszeitraums sowie Aus-

setzung der Mindestbesteuerung beim Verlustvortrag. 

 Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen durch befristete Wiederein-

führung der degressiven Abschreibung, beschleunigte Abschreibung digitali-

sierungsrelevanter Innovationsgüter, Anhebung der Grenze für die Sofortab-

schreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter und Ausweitung des Investitions-

abzugsbetrags sowie dessen Öffnung für immaterielle Wirtschaftsgüter. 

 Schnelle und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. 

 Absenkung der Gesamtsteuerbelastung für Kapitalgesellschaften von derzeit 

regelmäßig über 30 % auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 

25 %, zum Beispiel durch Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Körper-

schaftsteuer. 

 Attraktivere Ausgestaltung der Begünstigung einbehaltener Gewinne für Per-

sonenunternehmen (Thesaurierungsbegünstigung) sowie Einführung einer 

Option für Personengesellschaften, sich wie Kapitalgesellschaften besteuern 

zu lassen. 

 Ausweitung der steuerlichen FuE-Förderung durch deutliche Erhöhung des 

Fördervolumens. 

 Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige Mindestmaß. 

 Ausweitung der steuerlichen Abzugsfähigkeit für Handwerkerleistungen und 

haushaltsnahe Dienstleistungen. 

Vor dem Hintergrund der besonderen Betroffenheit bestimmter Branchen, na-

mentlich der Busreiseunternehmen, der Veranstaltungsbranche, der mittelständi-

schen Brauwirtschaft und der Luftverkehrsbranche, hatte der Wirtschaftsaus-

schuss des Bundesrats ferner folgende Prüfbitten empfohlen: 

 Einführung des reduzierten Umsatzsteuersatzes für die Personenbeförderung 

im Busverkehr und für Veranstaltungen, sofern letztere nicht bereits dem re-

duzierten Steuersatz unterliegen. 

 Reduzierung der Biersteuerbelastung für kleinere Brauereien bis zu einer Ge-

samtjahreserzeugung von 200.000 Hektoliter Bier entsprechend der Regelung 

vor 2004. 

 Aussetzung der Luftverkehrsteuer. 

 

Hessen: Eigenes Landesmodell für die künftige Grundsteuer vorgestellt  

Das Hessische Finanzministerium hat die Eckpunkte eines eigenen Landesmo-

dells für die künftige Grundsteuerberechnung in Hessen vorgestellt (vgl. Presse-
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mitteilung). Das Modell entwickelt das gemeinsam mit anderen Bundesländern 

erarbeitete Flächenmodell von 2010 weiter und ergänzt dieses um einen Lage-

faktor. Dieser knüpft an die Lage des Grundstücks und die bereits vorhandenen 

Bodenrichtwertzonen an und setzt den Zonenrichtwert ins Verhältnis zu einem 

durchschnittlichen gemeindlichen Bodenrichtwert. Über- und unterdurchschnittli-

che Werte werden mit Hilfe eines Exponenten kleiner eins (entspricht Wurzel-

funktion) gedämpft. Begründet wird das zusätzliche Lagekriterium damit, dass 

auch die Lage eine Rolle dabei spiele, in welchem Umfang die Grundstücksnut-

zer von kommunaler Infrastruktur profitieren könnten. 

Das Modell ist für den Bürger einfach gehalten, da es mit drei Eingaben anstelle 

von neun (wie beim Bundesmodell) auskommt: Grundstücksfläche, Gebäudeflä-

che Wohnen und Gebäudefläche Nicht-Wohnen. Der Lagefaktor wird durch die 

Finanzverwaltung automatisch errechnet und zugespielt. 

Hinsichtlich der Grundsteuer A wird auch Hessen sich voraussichtlich dem Bun-

desmodell anschließen. Die ertragswertorientierte Ausgestaltung der Grundsteu-

er A im Bundesmodell entspricht dem Charakter der Grundsteuer A als „Gewer-

besteuer der Land- und Forstwirte“.  

Eine Regelung zur Grundsteuer C (erhöhter Hebesatz für baureife Grundstücke) 

wird angestrebt und soll - zusätzlich zum Bundesmodell - die Möglichkeit vorse-

hen, den Hebesatz nach der Dauer der Baureife von Grundstücken abzustufen, 

wobei eine Höchstgrenze gelten soll. 

   

BZSt: Kalenderjahr 2019, Verlängerung Antragsfrist für Anträge von Unter-

nehmern aus Drittstaaten 

Mit Datum vom 14.05.2020 hat das BZSt auf seiner Homepage eine Mitteilung 

zur Fristverlängerung veröffentlicht, welche Vorsteuervergütungsanträge für das 

Kalenderjahr 2019 von Unternehmern, die nicht in einem EU-Mitgliedstaat ansäs-

sig sind, betrifft. Grundsätzlich gilt für derartige Anträge gem. § 61a Abs. 2 UStDV 

der 30.06. des Folgejahres als Abgabetermin und es handelt sich dabei um eine 

sog. Ausschlussfrist.  

Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie sieht das 

BZSt nunmehr folgende Erleichterungen vor:  

 Kann der Antrag vom Unternehmer oder dessen Bevollmächtigten nicht bis 

zum 30.6.2020 aber bis zum 30.09.2020 eingereicht werden, ist der Antrag auf 

Vorsteuervergütung und die im Original vorzulegenden Dokumente so schnell 

wie möglich einzureichen und mit einer kurzen Begründung zu versehen, wa-

rum die Antragsfrist nicht eingehalten wurde.  

 Erfolgt die Antragstellung erst nach dem 30.09.2020, so verschärfen sich die 

Voraussetzungen: Der Unternehmer muss den Antrag auf Vorsteuervergütung 

und die im Original vorzulegenden Dokumente weiterhin schnellstmöglich ein-

reichen. Die Antragsstellung hat jedoch spätestens innerhalb eines Monats 

nach Wegfall des Umstandes zu erfolgen, der den Unternehmer an der An-

tragstellung gehindert hat. Außerdem muss der Unternehmer innerhalb eines 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/Vorsteuerverguetung/UnternehmerDrittstaaten/unternehmerdrittstaaten_node.html;jsessionid=24A8467A7290D7322FEB32F85EDF72F5.live6812#aktuelles
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Monats nach Wegfall des Hindernisses eine aussagekräftige Begründung vor-

legen, warum die Antragsfrist nicht eingehalten wurde. 

Abhängig vom Zeitpunkt der Antragstellung ergeben sich somit zusätzliche Mittei-

lungspflichten, um in den Anwendungsbereich der Fristverlängerung zu kommen. 

Das BZSt nennt in seiner Mitteilung jedoch keinen Termin nach dem eine Antrag-

stellung, unter Erfüllung der vorstehenden Kriterien, als nicht mehr fristgerecht 

zurückgewiesen werden wird. 

 

BFH: EU-Zuschüsse eines Betreiberfonds als Entgelt von dritter Seite 

Im Nachgang zu einem Vorlageverfahren hat der BFH mit Urteil vom 22.01.2020 

(XI R 26/19 (XI R 5/17)) entschieden, dass auch EU-Zuschüsse als Entgelt anzu-

sehen sein können. 

Die M-eG, eine eingetragene Genossenschaft, war im Großhandel mit Obst und 

Gemüse tätig und vermarktete die von ihren Mitgliedern gelieferten Produkte. Die 

M-eG war als Zusammenschluss verschiedener Erzeuger im Bereich Obst- und 

Gemüseproduktion auch eine anerkannte Erzeugerorganisation im Sinne der EU-

Verordnung Nr. 2200/96. In dieser Funktion richtete sie einen sog. Betriebsfonds 

zur Erfüllung bestimmter Aufgaben ein, u.a. für Investitionen in Einzelbetriebe der 

Mitglieder der Erzeugerorganisation. Der Fonds ist ein Zweckvermögen des pri-

vaten Rechts im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG und wird durch Beiträge der 

Mitglieder sowie durch finanzielle Beihilfen aus EU-Mitteln finanziert.  

Streitgegenständlich war die Frage, wie die Bemessungsrundlage für die Liefe-

rung von Investitionsgütern durch die M-eG an deren Mitglieder zu bestimmen ist. 

Die M-eG beschaffte die Güter und veräußerte sie an das Mitglied weiter. Das 

Mitglied verpflichtete sich im Gegenzug für eine gewisse Dauer seine Obst- und 

Gemüseprodukte der M-eG anzubieten und musste lediglich die Hälfte des ur-

sprünglichen Anschaffungspreises der Investitionsgüter an die M-eG zahlen. Der 

Unterschiedsbetrag, d.h. die restlichen 50 % der Anschaffungskosten der Investi-

tionsgüter, wurden der M-eG vom Betriebsfonds gezahlt. 

In Anlehnung an die vom EuGH (Urteil vom 09.10.2019, C-573/18) im Rahmen 

des Vorlageverfahrens getroffenen Aussagen entschied der BFH, dass die Zah-

lungen des Betriebsfonds Entgelte von dritter Seite für die Lieferungen an das 

Mitglied seien und somit Bestandteil der Bemessungsgrundlage der von der M-

eG ausgeführten Umsätze. Diese Zahlungen stellen nicht bloße Umschichtungen 

eigener Finanzmittel der M-eG dar; der Betriebsfonds sei ein Zweckvermögen 

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG. Die M-eG dürfe über dieses zweckgebundene Ver-

mögen nicht frei verfügen, sondern es ausschließlich zur Finanzierung der be-

hördlich gebilligten operationellen Programme verwenden, vgl. Art. 15 der Ver-

ordnung Nr. 2200/96. Die Zahlungen aus dem Betriebsfonds seien ausschließlich 

zum Zweck der Lieferung der Investitionsgüter erfolgt und die M-eG hat den von 

den Mitgliedern zu zahlenden Preis um genau den Betrag vermindert, der aus 

dem Betriebsfonds gezahlt werden soll. Folglich bestehe ein unmittelbarer Zu-

sammenhang zwischen der Lieferung der Güter und der tatsächlich erhaltenen 
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Gegenleistungen, zum einen die Zahlung von den Erzeugern und zum anderen 

die aus dem betreffenden Betriebsfonds geleistete Zahlung. 

Die Behandlung von Zuschüssen bildet den Kernbereich der Entscheidung. Ne-

ben der Frage, ob diese Teil der Bemessungsgrundlage sind oder als echter Zu-

schuss, vgl. Abschn 10.2 Abs. 7 UStAE nicht zum Entgelt zählen, zeigt sich aber 

auch, dass eine individuelle, vorgangsbezogene Beurteilung etwaiger Zuschüsse 

zu erfolgen hat: Ursprünglich als nicht steuerbare Zuschüsse qualifizierte finanzi-

elle Beihilfen aus EU-Mitteln können im weiteren Verlauf, abhängig von deren 

Verwendung, zu umsatzsteuerlich relevanten Entgeltsbestandteilen werden. 

Hinzuweisen ist schließlich auf ein weiteres im Wesentlichen inhaltsgleiches Ur-

teil des BFH vom 22.01.2020 (XI R 27/19 (XI R 6/17)). 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.05.2020 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑661/18 30.04.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Vorsteuerabzug – Art. 173 – Gemischt Steuerpflichtiger – Abzugsmethoden – 
Pro-rata-Abzug – Abzug je nach Zuordnung – Art. 184 bis 186 – Berichtigung 
des Vorsteuerabzugs – Änderung der Faktoren, die bei der Bestimmung des 
Vorsteuerabzugsbetrags berücksichtigt wurden – Zu Unrecht für mehrwert-
steuerbefreit gehaltener Ausgangsumsatz – Nationale Maßnahme, die die Än-
derung der Abzugsmethode für bereits abgelaufene Jahre verbietet – Aus-
schlussfrist – Grundsätze der Steuerneutralität, der Rechtssicherheit, der Ef-
fektivität und der Verhältnismäßigkeit 

 

Alle am 14.05.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 41/17 22.01.2020 Pflegekosten für die Grabstätte Dritter als Nachlassverbindlichkeiten 

V R 3/19 12.12.2019 Kleinunternehmer im Ausland 

IX R 38/17 29.10.2019 
Bewertung der Angemessenheit des Kaufpreises von Mietwohngrundstücken 
im Privatvermögen - Anschaffungskosten eines Gesellschafters für den Erwerb 
seiner Gesellschafterstellung - Ergänzungsrechnung 

XI R 26/19 (XI
 R 5/17) 

22.01.2020 
Über einen Betriebsfonds gezahlte Zuschüsse der EU zur Anschaffung von 
Investitionsgütern im Bereich der Landwirtschaft Entgelt von dritter Seite 

 

Alle am 14.05.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 39/17 29.10.2019 

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 29.10.2019  IX R 38/17 - 
Bewertung der Angemessenheit des Kaufpreises von Mietwohngrundstücken 
im Privatvermögen - Anschaffungskosten eines Gesellschafters für den Erwerb 
seiner Gesellschafterstellung - Ergänzungsrechnung 

XI R 27/19 (XI
 R 6/17) 

22.01.2020 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 22.1.2020 - XI R 26/19 (XI R 
5/17): Über einen Betriebsfonds gezahlte Zuschüsse der EU zur Anschaffung 
von Investitionsgütern im Bereich der Landwirtschaft Entgelt von dritter Seite 

I R 67/17 09.10.2019 
Keine Umdeutung des Anmeldungszeitraums einer Anmeldung zur Bauabzug-
steuer 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225986&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5596218
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44658&pos=0&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44661&pos=1&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44664&pos=2&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44667&pos=3&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44667&pos=3&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44670&pos=4&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44673&pos=5&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44673&pos=5&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44676&pos=6&anz=25
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# 18 
15.05.2020 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 5/18 03.12.2019 Zur Zuschätzung bei Schrotterlösen 

IX E 6/20 19.02.2020 Erinnerung gegen eine Kostenrechnung 

IX R 7/19 19.11.2019 Beteiligung i.S. des § 17 EStG 

 

 

Alle bis zum 15.05.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV B 2 - S 
1301-
CHE/07/1001
9-03 

12.05.2020 
Konsultationsvereinbarung zu Artikel 19 Absatz 4 DBA-Schweiz - Tätigwerden 

von Bahnpersonal auch außerhalb des Grenzgebiets 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44679&pos=7&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44682&pos=8&anz=25
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=44685&pos=9&anz=25
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-05-12-Konsultationsvereinbarung-zu-Artikel-19-Absatz-4-DBA-Schweiz-taetigwerden-von-bahnpersonal-auch-ausserhalb-des-grenzgebiets.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-05-12-Konsultationsvereinbarung-zu-Artikel-19-Absatz-4-DBA-Schweiz-taetigwerden-von-bahnpersonal-auch-ausserhalb-des-grenzgebiets.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-05-12-Konsultationsvereinbarung-zu-Artikel-19-Absatz-4-DBA-Schweiz-taetigwerden-von-bahnpersonal-auch-ausserhalb-des-grenzgebiets.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2020-05-12-Konsultationsvereinbarung-zu-Artikel-19-Absatz-4-DBA-Schweiz-taetigwerden-von-bahnpersonal-auch-ausserhalb-des-grenzgebiets.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


• Reasons for and objectives of the proposal 


The COVID-19 outbreak is a severe public health crisis which has affected all Member States. 


It poses a major challenge for public health care systems and is likely to have severe 


implications for the Union’s economies for an extended period of time. This situation creates 


an overwhelming disruption in the life of citizens and businesses, who struggle to carry out 


their activities due notably to the constraints linked to the lockdowns in many Member States.  


In light of these unprecedented circumstances, a number of Member States and persons liable 


to report information under Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on 


administrative cooperation in the field of taxation
1
 have requested the deferral of certain 


deadlines for the filing and exchanging of information under this Directive. More specifically, 


the requests for deferral pertain to automatic exchanges of information on financial accounts 


of which the beneficiaries are tax resident in another Member State
2
 and reportable cross-


border arrangements
3
 that feature in Annex IV to Council Directive 2011/16/EU. The severe 


disruption caused by the COVID-19 pandemic hampers the timely compliance of financial 


institutions and of the persons liable to report cross-border arrangements and affect negatively 


the capacity of Member States’ tax administrations to collect and process the data. 


This situation requires an urgent and coordinated response within the Union and where 


relevant at global level. In this regard, it would be useful to take into account the initiative of 


the Steering Group of the Global Forum with respect to the common reporting standard (CRS) 


for Reporting Financial Institutions, the latter being transposed in Union law via Council 


Directive (EU) 2014/107. 


It is therefore necessary to defer the deadline for the exchange of information on financial 


accounts of which the beneficiaries are tax resident in another Member State. This would 


accordingly allow Member States to adjust their national deadlines for the filing of such 


information by the Reporting Financial Institutions. In the same vein, the deadlines for filing 


and exchanging information on cross-border arrangements under Annex IV of Council 


Directive 2011/16/EU should also be extended. 


Meanwhile, it should also be recalled that the exchange of information on financial accounts 


of which the beneficiaries are tax resident in another Member State and on reportable cross-


border arrangements under Annex IV to Council Directive 2011/16/EU is crucial in the fight 


against tax avoidance and tax evasion in the Union. Member States will need tax revenues to 


finance their considerable efforts to contain the negative economic impact of the measures 


against the COVID-19 pandemic. Ensuring tax fairness by preventing tax avoidance and tax 


evasion becomes more important than ever. While the current crisis calls for adjusting the 


calendar for filing and transmitting some tax data, it should not lead to relinquishing the 


efforts of national administrations for ensuring fair taxation. 


                                                 
1 OJ L 64, 11.3.2011, p. 1. 
2 Council Directive (EU) 2014/107 of 9 December 2014 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (OJ L 359, 16.2.2014, p. 1). 
3 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-


border arrangements (OJ L 139, 5.6.2018, p. 1–13). 
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The length of the deferral should not disrupt the established structure and functioning of 


Council Directive 2011/16/EU. Rather, it should be of limited duration, in proportion to the 


practical difficulties caused by a temporary lockdown aiming at containing the pandemic.  


Considering the current uncertainty about the evolution of the COVID-19 pandemic, it is 


useful to provide for the possibility of one further extension of the deferral period for filing 


and exchanging information. This would be necessary if during part or all of the period of 


deferral, the exceptional circumstances of severe risks for public health caused by the 


COVID-19 pandemic persist and Member States have to either implement new or continue 


existing lockdown measures. Such extension should not disrupt the established structure and 


functioning of Council Directive 2011/16/EU. Rather, it should be of a limited and pre-


determined duration in proportion to the practical difficulties caused by the temporary 


lockdown. The extension should not affect the essential elements of the obligation to report 


and exchange information under this Directive. It may merely extend the deferral of the 


deadline for complying with such obligations while ensure that no information remains 


without eventually being exchanged. 


• Consistency with existing policy provisions in the policy area 


Since the beginning of the COVID-19 outbreak, the Commission has received a considerable 


number of questions and requests and has embarked on a number of initiatives in order to 


mitigate the impact of the crisis. In this context, DG TAXUD has already taken several 


decisions, mainly in the area of Customs and VAT, in order to urgently resolve problems or at 


least provide reassurance. These are summarized on the TAXUD website (COVID-19 


TAXUD response
4
). 


The proposed initiative is consistent with the measures adopted by the Commission to take 


into account the exceptional present difficulties faced by businesses and national tax 


administrations. It responds to the requests made by a number of persons liable to file 


information under Council Directive 2011/16/EU and by Member States for deferring the 


time limits for filing and exchanging information under Council Directive 2011/16/EU.  


The proposed initiative is also aligned with that of the Steering Group of the Global Forum 


concerning the CRS for Reporting Financial Institutions to extend the deadline for the 


exchange of information from the end of September 2020 to the end of December 2020. 


The Council also organised an informal meeting with Member States on 29 April 2020 where 


all Member States agreed on the need to defer the filing and exchange of information 


requirements under Council Directive 2011/16/EU. 


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


• Legal basis 


Articles 113 and 115 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 


constitute the legal base of this legislative initiative. Most initiatives linked to harmonising or 


coordinating the legal framework in the field of direct taxation rely on Article 115 TFEU, 


whilst indirect tax is dealt with under Article 113 TFEU. The proposed rules aim at amending 


the specific time limits for filing and exchanging certain information (information on financial 


accounts and reportable cross-border arrangements), to take into account the current 


difficulties in complying with the obligations under Council Directive 2011/16/EU due to the 


                                                 
4 https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en 



https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response_en
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COVID-19 crisis. Considering that reportable cross-border arrangements may relate to both 


direct and indirect tax schemes, both legal bases are relevant to the proposed rules. 


• Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


The proposal fully observes the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TFEU. It 


addresses administrative cooperation in the field of taxation. Legal certainty and clarity for 


the application of the deferral of certain deadlines under the Directive can only be ensured if 


there is a coordinated approach to the identified problem across Member States. 


• Proportionality 


The proposal consists of adjusting existing provisions of the Directive regarding the deadlines 


applicable for the filing and exchange of certain information, in order to address challenges 


that persons liable to report information and tax administrations are facing due to the current 


COVID-19 outbreak. The adjustments do not go beyond what is necessary to achieve the 


objective of administrative cooperation between Member States. They provide for a deferral, 


which takes into account the length of confinement/ lockdown measures, and ensure that no 


information which becomes reportable during the period of deferral will be left unreported or 


without being exchanged. 


• Choice of the instrument 


The legal base for this proposal (Article 115 TFEU) lays down explicitly that legislation in 


this field may only be enacted in the legal form of a Directive.  


The proposed Directive also constitutes the sixth amendment to Council Directive 


2011/16/EU and follows Council Directives (EU) 2014/107/EU, 2015/2376, 2016/881, 


2016/2258 and 2018/822. 


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


• Fundamental rights 


This Directive respects the fundamental rights and observes the principles recognised in 


particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 


4. DETAILED EXPLANATION OF THE SPECIFIC PROVISIONS OF THE 


PROPOSAL 


The Directive proposes changes to certain time limits for filing and exchanging information 


under Council Directive 2011/16/EU, more specifically concerning information on financial 


accounts as provided by Council Directive 2014/107/EU and reportable cross-border 


arrangements as provided by Council Directive 2018/822/EU. 


The proposed rules: 


 Defer the time limit for exchanges of information on Reportable Financial Accounts 


by 3 months, i.e. until 31 December 2020; 


 Change the date for the first exchange of information on reportable cross-border 


arrangements that feature in Annex IV to Council Directive 2011/16/EU from 31 


October 2020 to 31 January 2021; 
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 Change the date for the beginning of the period of 30 days for reporting cross-border 


arrangements which are included in Hallmarks listed in Annex IV to Council 


Directive 2018/822/EU from 1 July 2020 to 1 October 2020; 


 Change the date for the reporting of the ‘historical’ cross-border arrangements (i.e. 


arrangements that became reportable from 25 June 2018 to 30 June 2020) from 31 


August 2020 to 30 November 2020. 


Considering the current uncertainty regarding the evolution of the COVID-19 pandemic, the 


proposed initiative provides for the possibility of extending once the deferral period for the 


filing and exchange of information. The Commission will be empowered to give such 


extension by way of delegated acts. 
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2020/0081 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DIRECTIVE 


amending Directive 2011/16/EU to address the urgent need for deferring certain time 


limits for the filing and exchange of information in the field of taxation due to the 


COVID-19 pandemic 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 


Articles 113 and 115 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 


Having regard to the opinion of the European Parliament
5
, 


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee
6
, 


Acting in accordance with a special legislative procedure, 


Whereas: 


(1) The lockdown measures imposed by Member States to help contain the COVID-19 


pandemic have an important disruptive effect on the capacity of businesses and tax 


administrations to carry out some of their obligations under Council Directive 


2011/16/EU
7
. 


(2) A number of Member States and persons liable to report information to the competent 


authorities of Member States under Directive 2011/16/EU have requested the deferral 


of certain time limits laid down in that Directive for automatic exchanges of 


information on financial accounts of which the beneficiaries are tax resident in another 


Member State, as well as on reportable cross-border arrangements included in the 


Hallmarks listed in Annex IV to that Directive
8
. 


(3) The severe disruption caused by the COVID-19 pandemic in the activity of financial 


institutions and of the persons who are liable to report cross-border arrangements 


hampers the timely compliance with their reporting obligations under Directive 


2011/16/EU. Financial institutions are currently faced with urgent tasks related to 


COVID-19. Furthermore, financial institutions and the persons liable to report cross-


border arrangements included in the Hallmarks listed in Annex IV are faced with 


several work-related disruptions, primarily due to the remote working conditions 


                                                 
5 OJ C , , p. . 
6 OJ C , , p. . 
7 Council Directive 2011/16/EU of 15 February 2011 on administrative cooperation in the field of 


taxation and repealing Directive 77/799/EEC (OJ L 64, 11.3.2011, p. 1). 
8 Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards 


mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-


border arrangements (OJ L 139, 5.6.2018, p. 1). 
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because of the lockdown in most Member States. Similarly, the capacity of Member 


States’ tax administrations to collect and process the data is negatively affected. 


(4) This situation requires an urgent and coordinated response within the Union. For this 


purpose, it is necessary to defer the time limit for the exchange of information on 


financial accounts of which the beneficiaries are tax resident in another Member State 


in order to allow Member States to adjust their national time limits for the filing of 


such information by the Reporting Financial Institutions. In the same vein, the time 


limits for filing and exchanging information on cross-border arrangements included in 


the Hallmarks listed in Annex IV to Directive 2011/16/EU should also be extended. 


(5) In order to determine the length of the deferral, it is necessary to consider that this 


aims to address an exceptional situation and should not disrupt the established 


structure and functioning of Directive 2011/16/EU. Consequently, it would be 


appropriate to limit the deferral to a duration that is proportional to the difficulties 


caused by the COVID-19 pandemic for filing and exchanging information. 


(6) Considering the current uncertainty about the evolution of the COVID-19 pandemic, it 


would also be useful to provide for the possibility of one further extension of the 


deferral period for the filing and exchange of information. This would be necessary if 


during part or all of the period of deferral, the exceptional circumstances of severe 


risks for public health caused by the COVID-19 pandemic persist and Member States 


have to either implement new or continue existing lockdown measures. Such extension 


should not disrupt the established structure and functioning of Council Directive 


2011/16/EU. Rather, it should be of a limited and pre-determined duration in 


proportion to the practical difficulties caused by the temporary lockdown. The 


extension should not affect the essential elements of the obligation to report and 


exchange information under this Directive. It may merely extend the deferral of the 


time limit for complying with such obligations while ensure that no information 


remains without eventually being exchanged. 


(7) Directive 2011/16/EU should therefore be amended accordingly. 


(8) Considering that the measures laid down in this Directive concern obligations laid 


down in Directive 2011/16/EU which would otherwise become applicable within a 


short period of time, this Directive should enter into force as a matter of urgency, 


 


HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 


Article 1 


Directive 2011/16/EU is amended as follows: 


(1) Article 8ab is amended as follows: 


(a) paragraph 12 is replaced by the following: 


‘12. Each Member State shall take the necessary measures to require 


intermediaries and relevant taxpayers to file information on reportable 


cross-border arrangements the first step of which was implemented 


between 25 June 2018 and 30 June 2020. Intermediaries and relevant 


taxpayers, as appropriate, shall file information on those reportable cross-


border arrangements by 30 November 2020.’; 


(b) paragraph 18 is replaced by the following: 
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‘18. The automatic exchange of information shall take place within one 


month of the end of the quarter in which the information was filed. The 


first information shall be communicated by 31 January 2021.’. 


(2) The following Articles are inserted: 


‘Article 27a 


Deferral of time limits in response to COVID-19 


1. Notwithstanding the time limit laid down in point (b) of Article 8(6), the 


communication of information laid down in Article 8(3a) that relates to 


calendar year 2019 or other appropriate reporting period, shall take place 


within 12 months following the end of calendar year 2019 or other appropriate 


reporting period.  


2. Where a reportable cross-border arrangement is made available for 


implementation, or is ready for implementation, or where the first step in its 


implementation has been made between 1 July 2020 and 30 September 2020, 


or where intermediaries referred to in the second paragraph of point 21 of 


Article 3 provided, directly or by means of other persons, aid, assistance or 


advice between 1 July 2020 and 30 September 2020, the period of 30 days for 


filing information laid down in paragraphs 1 and 7 of Article 8ab shall begin by 


1 October 2020. 


In the case of marketable arrangements, the first periodic report in accordance 


with Article 8ab(2) shall be made by the intermediary by 31 January 2021. 


Article 27b 


Extension of the period of deferral 


The Commission shall be empowered to adopt a delegated act, in accordance with 


Article 27c, in order to extend the period of deferral for filing and exchanging 


information, as provided for in paragraphs 12 and 18 of Article 8ab and in Article 


27a, for a maximum of 3 additional months.  


The Commission may only adopt the delegated act mentioned in the first 


subparagraph if during part or all of the period of deferral, the exceptional 


circumstances of severe risks for public health caused by the COVID-19 pandemic 


persist and Member States have to implement lockdown measures. 


Article 27c 


Exercise of delegation 


1. The power to adopt the delegated act referred to in Article 27b shall be 


conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this 


Article. 


2. The power to adopt the delegated act referred to in Article 27b shall be 


conferred on the Commission only for the period of deferral of the time limits 


for filing and exchanging information, as provided for in paragraphs 12 and 18 


of Article 8ab and in Article 27a. 


3. The delegation of power referred to in Article 27b may be revoked at any time 


by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the 


power specified in that decision. It shall take effect the day following the 
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publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a 


later date specified therein. It shall not affect the validity of the delegated act if 


already in force. 


4. Before adopting the delegated act, the Commission shall consult experts 


designated by each Member State in accordance with the principles laid down 


in the Inter-institutional Agreement on better law making of 13 April 2016. 


5. As soon as it adopts the delegated act, the Commission shall notify it to the 


Council. The notification of the delegated act to the Council shall state the 


reasons for the use of the urgency procedure. 


6. The delegated act adopted pursuant to Article 27b shall enter into force without 


delay and shall apply as long as no objection is expressed by the Council. The 


Council may object to the delegated act within five working days of the 


notification of that act. In such a case, the Commission shall repeal the act 


immediately following the notification of the decision to object by the Council. 


7. The European Parliament shall be informed of the adoption of a delegated act 


by the Commission, of any objection formulated to it and of the revocation of a 


delegation of powers by the Council.’. 


Article 2 


1. Member States shall adopt and publish, by 31 May 2020 at the latest, the laws, 


regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 


They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those provisions from 1 June 2020. 


When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this 


Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official 


publication. Member States shall determine how such reference is to be made. 


2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions 


of national law which they adopt in the field covered by this Directive. 


Article 3 


This Directive shall enter into force on the day following that of its publication in the Official 


Journal of the European Union. 


Article 4 


This Directive is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 


 The President 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.1.2020, XI R 26/19 (XI R 5/17)
ECLI:DE:BFH:2020:U.220120.XIR26.19.0


Über einen Betriebsfonds gezahlte Zuschüsse der EU zur Anschaffung von Investitionsgütern im Bereich der Landwirtschaft
Entgelt von dritter Seite


Leitsätze


Wenn eine Erzeugerorganisation i.S. von Art. 11 der VO Nr. 2200/96/EG bei Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese
Gegenstände an ihr angeschlossene Mitglieder weiterliefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung
erhält, ist der Betrag, den ein Betriebsfonds i.S. des Art. 15 der VO Nr. 2200/96/EG an die Erzeugerorganisation für die
Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, Teil der Gegenleistung für die Lieferung an die Erzeuger und daher als
Entgelt von dritter Seite anzusehen (Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil C vom 09.10.2019 - C-573/18 und C-574/18,
EU:C:2019:847, DStR 2019, 2202).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 25.11.2016 - 1 K 2068/13 U wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine eingetragene Genossenschaft (eG), ist infolge Verschmelzung
Rechtsnachfolgerin der M-eG.


2 Die M-eG war in den Jahren 2002 und 2003 (Streitjahre) als Großhändlerin für Obst, Gemüse und Kartoffeln tätig,
indem sie die von ihren Mitgliedern produzierten und an sie gelieferten Produkte vermarktete. Die M-eG war
außerdem eine anerkannte Erzeugerorganisation i.S. der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28.10.1996
über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (VO Nr. 2200/96).


3 Nach Art. 15 der VO Nr. 2200/96 können derartige Erzeugerorganisationen einen sog. Betriebsfonds einrichten.
Dieser Fonds ist ein Zweckvermögen des privaten Rechts i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Körperschaftsteuergesetzes
(KStG), das sich je zur Hälfte aus Beiträgen der in der Erzeugerorganisation zusammengeschlossenen Erzeuger und
der finanziellen Beihilfe i.S. des Art. 15 Abs. 1 der VO Nr. 2200/96 (finanzielle Beihilfe) finanziert. Mit den Mitteln des
Betriebsfonds können sog. operationelle Programme, die den zuständigen innerstaatlichen Behörden vorgelegt und
von diesen genehmigt werden müssen (Art. 15 Abs. 2 Buchst. b, Art. 16 Abs. 1 der VO Nr. 2200/96), ausgeführt
werden. Inhalt von operationellen Programmen können u.a. Investitionen in Einzelbetrieben von Mitgliedern der
Erzeugerorganisation sein (Art. 8 Abs. 2 Buchst. o der Verordnung (EG) Nr. 609/2001 der Kommission vom
28.03.2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
operationellen Programme, der Betriebsfonds und der finanziellen Beihilfe der Gemeinschaft sowie zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 411/97 --VO Nr. 609/2001--; Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Anhang I Ziffer 17 der Verordnung (EG)
Nr. 1433/2003 der Kommission vom 11.08.2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96
des Rates hinsichtlich der Betriebsfonds, der operationellen Programme und der finanziellen Beihilfe
--VO Nr. 1433/2003--). Die Beiträge der Erzeuger wurden in den Streitjahren in der Weise erbracht, dass alle
Mitglieder der M-eG 3 % ihrer Umsatzerlöse in den Betriebsfonds einzahlten. Diesen Betrag behielt die M-eG bei jeder
Anlieferung ein.


4 Für Investitionen in Einzelbetrieben schloss die M-eG mit den jeweiligen Erzeugern Anschaffungs- und
Nutzungsverträge (Vertrag). Diese lauten auszugsweise wie folgt:


5
"§ 2 Gegenstand


[Die M-eG] und [der] Erzeuger vereinbaren den gemeinsamen Erwerb des Vertragsgegenstands ... zu gleichen
Teilen auf der Grundlage der VO (EG) 2200/96 ... im Rahmen des Projekts ...


Die Vertragspartner sind Miteigentümer zu gleichen Teilen.


§ 3 Zahlung
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Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. ... (excl. MwSt).


Der Erzeuger erbringt seinen vorläufigen, hälftigen Anteil an der Investitionssumme in Höhe von ... als
Vorausleistung an [die M-eG] ...


Die Rechnungslegung des Lieferanten erfolgt an [die M-eG]. Die [M-eG] belastet nach erfolgter Lieferung und
Rechnungslegung des Lieferanten den hälftigen Anteil des Erzeugers an diesen weiter. Danach erfolgt
Restzahlung des Erzeugers unter Anrechnung der Vorausleistung ...


§ 9 Verpflichtungserklärung


Der Erzeuger verpflichtet sich, für die Dauer der Zweckbindungsfrist, mindestens jedoch für einen Zeitraum von
10 Jahren ab Vertragsbeginn, seine Produkte als Mitglied [der M-eG] (oder deren Rechtsnachfolgerin) …
anzudienen.


Im Falle der Zuwiderhandlung ist der Erzeuger schadensersatzpflichtig hinsichtlich der für die Restlaufzeit
entgangenen Erträge (Vermarktungsgebühr; Benutzungsgebühren etc.). Die Bemessungsgrundlage dafür
errechnet sich aus den Umsätzen und Steigenbewegungen im Durchschnitt der letzten drei vollen Kalenderjahre
vor Eintritt des Ereignisses.


§ 10 Zweckbindungsfrist


Die Zweckbindungsfrist zur Nutzung des Gegenstands beläuft sich auf 5 Jahre für bewegliche Wirtschaftsgüter und
Dauerkulturen und auf 12 Jahre für unbewegliche Wirtschaftsgüter (z.B. Gebäude). Die Zweckbindungsfrist beginnt
mit dem Tag der Fertigstellung bzw. der ersten Nutzung.


§ 11 Eigentumsübergang


Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist überträgt [die M-eG] ihren Miteigentumsanteil unentgeltlich auf den Erzeuger."


6 Die Bestellung des jeweiligen Vertragsgegenstands erfolgte durch die M-eG; ihr gegenüber stellten die Lieferanten der
Vertragsgegenstände (Vorlieferanten) Rechnungen aus. Die M-eG stellte dem Erzeuger 50 % ihrer
Nettoanschaffungskosten zzgl. Umsatzsteuer in Rechnung. Die restlichen 50 % der Anschaffungskosten wurden vom
Betriebsfonds gezahlt. Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist übertrug die M-eG ihren Miteigentumsanteil an dem
Vertragsgegenstand vertragsgemäß unentgeltlich auf den Erzeuger.


7 Die M-eG machte in ihren Umsatzsteuererklärungen für das Jahr 2002 vom 22.10.2003 und für das Jahr 2003 vom
27.10.2004 aus den Lieferungen der Vorlieferanten den vollen Vorsteuerabzug geltend. Die vom Betriebsfonds
gezahlten Beträge sah sie nicht als Entgelt für Lieferungen an die Erzeuger an.


8 Nach einer Außenprüfung bei der Klägerin vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) in den
Umsatzsteuer-Änderungsbescheiden für die Streitjahre vom 01.02.2013 die Auffassung, die M-eG habe den jeweiligen
Erzeugern von vornherein die Verfügungsmacht an dem gesamten Vertragsgegenstand (und nicht nur hinsichtlich des
hälftigen Anteils) verschafft und damit eine Lieferung ausgeführt; denn die Lieferung und Inbetriebnahme des
Vertragsgegenstands erfolge unmittelbar an bzw. durch den Erzeuger. Es handele sich zwar bei den finanziellen
Beihilfen an den Betriebsfonds um einen nicht steuerbaren Zuschuss. Auf die Ausgangsumsätze der M-eG an die
jeweiligen Erzeuger sei jedoch die Mindestbemessungsgrundlage des § 10 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) anzuwenden. Einkaufspreis der M-eG seien die an die Vorlieferanten gezahlten
(Netto-)Beträge. Der Einspruch blieb erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 14.05.2013).


9 Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf wies die Klage mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2017, 517
veröffentlichten Urteil vom 25.11.2016 - 1 K 2068/13 U ab. Es nahm an, das FA sei im Ergebnis zu Recht davon
ausgegangen, dass die Bemessungsgrundlage für die im Rahmen der operationellen Programme ausgeführten
Lieferungen an die Erzeuger nicht nur das von jenen gezahlte Entgelt umfasse. Dies ergebe sich allerdings nicht aus
§ 10 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 UStG (Mindestbemessungsgrundlage), sondern aus § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG. Die
Zahlungen aus dem Betriebsfonds in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten des jeweiligen Vertragsgegenstands
seien Entgelte von dritter Seite.


10 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin Verletzung materiellen Rechts. Die von der Europäischen Union (EU) an die M-eG
gezahlten Zuschüsse dienten nach den VO Nr. 2200/96, VO Nr. 609/2001 und VO Nr. 1433/2003 strukturpolitischen
und umweltpolitischen Zielen. Auch Investitionen in Einzelbetriebe seien Teil der "nationalen Strategie für nachhaltige
operationelle Programme der Erzeugerorganisation für Obst und Gemüse".


11 Die Klägerin beantragt, das angefochtene Urteil und die Einspruchsentscheidung vom 14.05.2013 aufzuheben, sowie
die Umsatzsteuerbescheide für die Streitjahre vom 01.02.2013 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer für
das Jahr 2002 um ... EUR und die Umsatzsteuer für das Jahr 2003 um ... EUR niedriger festgesetzt wird.
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12 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13 Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 13.06.2018 - XI R 5/17 (BFHE 262, 233) den Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) um Vorabentscheidung folgender Fragen ersucht:


14
"1. Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine Erzeugerorganisation im Sinne des
Art. 11 Abs. 1, Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame
Marktorganisation für Obst und Gemüse (VO Nr. 2200/96) an die ihr angeschlossenen Erzeuger Gegenstände
liefert und hierfür von den Erzeugern eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält,


a) vom Vorliegen eines Tauschs mit Baraufgabe auszugehen, weil sich die Erzeuger im Gegenzug für den Umsatz
gegenüber der Erzeugerorganisation vertraglich verpflichtet haben, die Erzeugerorganisation für die Dauer der
Zweckbindungsfrist mit Obst und Gemüse zu beliefern, so dass Besteuerungsgrundlage des Umsatzes der von der
Erzeugerorganisation an die Vorlieferanten gezahlte Einkaufspreis für die Investitionsgüter ist?


b) der Betrag, den tatsächlich der Betriebsfonds für den Umsatz an die Erzeugerorganisation zahlt, in voller Höhe
eine 'unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende Subvention' im Sinne des Art. 11 Teil A Abs. 1
Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG), so dass die
Besteuerungsgrundlage auch die finanzielle Beihilfe im Sinne des Art. 15 der VO Nr. 2200/96 umfasst, die dem
Betriebsfonds aufgrund eines operationellen Programms von den zuständigen Behörden gewährt worden ist?


2. Falls nach der Antwort auf Frage 1 als Besteuerungsgrundlage nur die von den Erzeugern geleisteten
Zahlungen, nicht aber die Lieferverpflichtung und die finanzielle Beihilfe anzusetzen sind: Steht unter den in
Frage 1 genannten Umständen Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG einer auf Art. 27 Abs. 1
der Richtlinie 77/388/EWG gestützten nationalen Sondermaßnahme wie § 10 Abs. 5 Nr. 1 des
Umsatzsteuergesetzes entgegen, nach der die Besteuerungsgrundlage der Umsätze an die Erzeuger der von der
Erzeugerorganisation an die Vorlieferanten gezahlte Einkaufspreis für die Investitionsgüter ist, weil die Erzeuger
nahestehende Personen sind?


3. Falls die Frage 2 verneint wird: Gilt dies auch dann, wenn die Erzeuger zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt
sind, weil die Investitionsgüter der Berichtigung der Vorsteuerabzüge (Art. 20 der Richtlinie 77/388/EWG)
unterliegen?"


15 Der EuGH hat mit Urteil C vom 09.10.2019 - C-573/18 und C-574/18 (EU:C:2019:847, Deutsches Steuerrecht --DStR--
2019, 2202) Folgendes geantwortet:


16
"Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG … ist dahin auszulegen, dass unter
Umständen wie denen der Ausgangsverfahren, in denen eine 'Erzeugerorganisation' im Sinne von Art. 11 der
[VO] Nr. 2200/96/EG … bei Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese Gegenstände an die ihr angeschlossenen
Mitglieder liefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält, der Betrag, den ein
Betriebsfonds, wie er in Art. 15 dieser Verordnung vorgesehen ist, an diese Erzeugerorganisation für die
Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, zur Gegenleistung für diese Lieferung zählt und als von
einem Dritten gezahlte, unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende Subvention anzusehen
ist."


Entscheidungsgründe


II.


17 Die Revision ist unbegründet; sie ist daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das
FG hat zu Recht entschieden, dass der Betrag, den der Betriebsfonds an die M-eG für die Lieferung der Gegenstände
an die Erzeuger gezahlt hat, zur Gegenleistung für diese Lieferung zählt.


18 1. Die Beteiligten und das FG gehen zu Recht übereinstimmend davon aus, dass die M-eG die jeweiligen
Vertragsgegenstände bereits in den Streitjahren an die betreffenden Erzeuger geliefert (und diesen nicht nur einen
hälftigen Miteigentumsanteil übertragen) hat (vgl. allgemein Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 16.04.2008 -
XI R 56/06, BFHE 221, 475, BStBl II 2008, 909; vom 24.10.2013 - V R 17/13, BFHE 243, 456, BStBl II 2015, 513;
EuGH-Urteil Mercedes-Benz Financial Services UK vom 04.10.2017 - C-164/16, EU:C:2017:734, DStR 2017, 2215,
Rz 33 und 34). Diese Lieferungen erfolgten --was zwischen den Beteiligten unstreitig ist-- gegen Entgelt (vgl. FG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21.08.2012 - 6 K 1193/10, Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2013, 1047; FG
Baden-Württemberg, Urteil vom 14.01.2015 - 14 K 975/13, juris, jeweils zu Fällen der Nutzungsüberlassung).
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19 2. Zu Recht hat das FG auch angenommen, dass nach § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG (vgl. BFH-Urteile vom 18.02.2016 -
V R 46/14, BFHE 253, 421, Rz 20 f.; vom 10. August 2016 XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBl II 2017, 590, Rz 50,
m.w.N.) zum Entgelt für diese Lieferungen nicht nur die den Erzeugern in Rechnung gestellten Beträge, sondern auch
die Zahlungen aus dem Betriebsfonds gehören (gl.A. Tehler in Reiß/Kraeusel/Langer, UStG § 10 Rz 158 "EU-
Zuschüsse").


20 Bei den Zahlungen des Betriebsfonds an die M-eG handelte es sich um Zahlungen eines Dritten und nicht um die
Umschichtung eigener Finanzmittel, da der Betriebsfonds nach nationalem Recht (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG, § 2 UStG)
als Zweckvermögen körperschaftsteuerpflichtig ist und auch umsatzsteuerrechtlich rechtsfähig sein kann (vgl. dazu
auch Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 13.06.1997, Der Betrieb 1997, 1952, unter III.; in den
Streitjahren: Verfügung der Oberfinanzdirektion --OFD-- Hannover vom 24.01.2001, Umsatzsteuer-Rundschau --UR--
2001, 221; jetzt: Verfügung der OFD Niedersachsen vom 12.04.2016, UR 2016, 726). Es handelt sich um ein
zweckgebundenes Vermögen, über das die M-eG nicht frei verfügen konnte, sondern das nur zu den in Art. 15 Abs. 2
der VO Nr. 2200/96, Art. 3 der VO Nr. 609/2001, Art. 5 der VO Nr. 1433/2003 genannten Zwecken eingesetzt werden
durfte. Dass die Zahlungen der EU an den Betriebsfonds (nach übereinstimmender Auffassung der Beteiligten und
des FG) der Förderung der Allgemeinheit dienen, ändert --entgegen der in der mündlichen Verhandlung bekräftigten
Ansicht der Klägerin-- an der unmittelbaren Verknüpfung der Zahlung aus dem Betriebsfonds, die das FG in
revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise aus dem Vertrag der M-eG mit den jeweiligen Erzeugern abgeleitet
hat, nichts.


21 3. Unionsrechtliche Zweifel an dieser Beurteilung bestehen nach dem EuGH-Urteil C (EU:C:2019:847, DStR 2019,
2202, Rz 36 ff.) nicht. Der EuGH hat angenommen, dass die Zahlungen aus den Betriebsfonds an die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden Erzeugerorganisationen für die Lieferung von Investitionsgütern geleistet
wurden und den betroffenen Erzeugern zugutekamen (Rz 36). Es bestehe ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
der Lieferung dieser Gegenstände und der tatsächlich erhaltenen Gegenleistung (Rz 37). Die Zahlungen aus den
Betriebsfonds seien "Subventionen" von "einem Dritten" i.S. von Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie
77/388/EWG, denn die Betriebsfonds seien rechtsfähig und die betreffende Erzeugerorganisation dürfe das Vermögen
dieser Fonds nicht zu persönlichen Zwecken nutzen (Rz 38). Diese Auslegung gewährleiste außerdem die Wahrung
der steuerlichen Neutralität (Rz 39).


22 4. Nachdem der EuGH die ihm dazu gestellte Vorlagefrage zum Vorliegen eines tauschähnlichen Umsatzes nicht
beantwortet hat, kann der Senat angesichts des im finanzprozessualen Verfahren aus § 121 Satz 1 i.V.m. § 96 Abs. 1
Satz 2 FGO folgenden Verböserungsverbots (Verbot der reformatio in peius, vgl. z.B. BFH-Urteile vom 27.03.2019 -
I R 20/17, BFHE 265, 44, Rz 19; vom 03.04.2019 - VI R 15/17, BFHE 264, 24, BStBl II 2019, 446, Rz 25; vom
22.05.2019 - XI R 1/18, BFHE 264, 529, Rz 49) offen lassen, ob der Umstand, dass die Erzeuger für die Lieferung
neben der Pflicht zur Zahlung ihres Anteils in § 9 des Vertrages die Verpflichtung eingegangen sind, die M-eG
während des Investitionszeitraums, mindestens aber für zehn Jahre, mit Obst und Gemüse zu beliefern, dazu führt,
dass ein Tausch mit Baraufgabe vorliegt (vgl. dazu BFH-Beschluss in BFHE 262, 233, unter II.2.).


23 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)


9. Oktober 2019(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Sechste Richtlinie 77/388/EWG – Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a
– Besteuerungsgrundlage – Unmittelbar mit dem Preis zusammenhängende Subvention –


Verordnung (EG) Nr. 2200/96 – Art. 11 Abs. 1 und Art. 15 – Landwirtschaftliche
Erzeugerorganisation, die einen Betriebsfonds eingerichtet hat – Lieferungen der


Erzeugerorganisation an ihre Mitglieder gegen Zahlungen, die nicht den gesamten Kaufpreis decken
– Zusätzliche Finanzierung aus dem Betriebsfonds“


In den verbundenen Rechtssachen C‑573/18 und C‑574/18


betreffend  zwei  Vorabentscheidungsersuchen  nach  Art.  267  AEUV,  eingereicht  vom
Bundesfinanzhof  (Deutschland)  mit  Entscheidungen  vom  13.  Juni  2018,  beim  Gerichtshof
eingegangen am 13. September 2018, in den Verfahren


C GmbH & Co. KG (C‑573/18),


C‑eG (C‑574/18)


gegen


Finanzamt Z


erlässt


DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten I. Jarukaitis (Berichterstatter) sowie der Richter M. Ilešič
und C. Lycourgos,


Generalanwalt: M. Szpunar,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der deutschen Regierung, zunächst vertreten durch T. Henze und S. Eisenberg, dann durch
S. Eisenberg als Bevollmächtigte,


–        der spanischen Regierung, vertreten durch S. Jiménez García als Bevollmächtigten,


–         der  Europäischen  Kommission,  vertreten  durch  L.  Lozano  Palacios  und  R.  Pethke  als
Bevollmächtigte,


aufgrund des  nach Anhörung des  Generalanwalts  ergangenen Beschlusses,  ohne  Schlussanträge
über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil
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1        Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung von Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a
sowie der Art. 20 und 27 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern – Gemeinsames
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. 1977, L 145, S. 1,
berichtigt u. a. in ABl. 1977, L 242, S. 22, im Folgenden: Sechste Richtlinie).


2        Diese Ersuchen ergehen im Rahmen zweier Rechtsstreitigkeiten zwischen der C GmbH & Co. KG
und  der  C‑eG  und  dem  Finanzamt  Z  (Deutschland,  im  Folgenden:  Finanzamt)  wegen
Umsatzsteuerbescheiden.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


3        Art.  11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.  2200/96 des Rates vom 28. Oktober  1996 über die
gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl. 1996, L 297, S. 1) bestimmt:


„Als ‚Erzeugerorganisation‘ im Sinne dieser Verordnung gilt jede juristische Person,


a)      die auf Betreiben der Erzeuger folgender Kategorien der in Artikel 1 Absatz 2 genannten
Erzeugnisse


i)      Obst und Gemüse,


…


…      … gegründet worden ist …


c)      deren Satzung die beigetretenen Erzeuger verpflichtet,


…


3.      ihre gesamte betreffende Erzeugung über die Erzeugerorganisation abzusetzen.


…


5.       die  satzungsgemäßen  Finanzbeiträge  für  die  Einrichtung  und  Finanzierung  des
gemeinsamen Betriebsfonds gemäß Artikel 15 zu entrichten;


…“


4        Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2200/96 sieht vor:


„Erzeugerorganisationen, die einen Betriebsfonds einrichten, können nach Maßgabe dieses Artikels
eine finanzielle Beihilfe der Gemeinschaft erhalten.


In diesen Fonds fließen tatsächliche Finanzbeiträge der in der Vereinigung zusammengeschlossenen
Erzeuger,  die sich nach den tatsächlich vermarkteten Obst- und Gemüsemengen oder dem Wert
dieser Mengen bemessen, sowie die Mittel der finanziellen Beihilfe nach Unterabsatz 1.“


5        In Art. 11 Teil A Abs. 1 der Sechsten Richtlinie heißt es:


„Die Besteuerungsgrundlage ist:


a)      bei Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen, die nicht unter den Buchstaben b),
c) und d) genannt sind, alles, was den Wert der Gegenleistung bildet, die der Lieferer oder
Dienstleistende für diese Umsätze vom Abnehmer oder Dienstleistungsempfänger oder von
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einem Dritten erhält oder erhalten soll, einschließlich der unmittelbar mit dem Preis dieser
Umsätze zusammenhängenden Subventionen;


…“


6        Art. 20 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie sieht vor:


„Der  ursprüngliche  Vorsteuerabzug  wird  nach  den  von  den  Mitgliedstaaten  festgelegten
Einzelheiten berichtigt, und zwar insbesondere:


a)       wenn  der  Vorsteuerabzug  höher  oder  niedriger  ist  als  der,  zu  dessen  Vornahme  der
Steuerpflichtige berechtigt war;


…“


7        Art. 27 der Sechsten Richtlinie sieht vor:


„(1)      Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission einstimmig jeden Mitgliedstaat ermächtigen,
von  dieser  Richtlinie  abweichende  Sondermaßnahmen  einzuführen,  um  die  Steuererhebung  zu
vereinfachen oder Steuerhinterziehungen oder ‑umgehungen zu verhindern. Die Maßnahmen zur
Vereinfachung der Steuererhebung dürfen den Betrag der im Stadium des Endverbrauchs fälligen
Steuer nur in unerheblichem Maße beeinflussen.


…


(5)      Die Mitgliedstaaten, die am 1. Januar 1977 Sondermaßnahmen von der Art der in Absatz 1
genannten angewandt haben, können sie aufrechterhalten, sofern sie diese der Kommission vor dem
1. Januar 1978 mitteilen und unter der Bedingung, dass diese Sondermaßnahmen – sofern es sich
um Maßnahmen zur  Erleichterung der  Steuererhebung handelt  –  dem in  Absatz  1  festgelegten
Kriterium entsprechen.“


Deutsches Recht


8        §  1  Abs.  1  des  Umsatzsteuergesetzes  in  seiner  auf  den  Sachverhalt  des  Ausgangsverfahrens
anwendbaren Fassung (im Folgenden: UStG) bestimmt:


„Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden Umsätze:


1.      die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im
Rahmen seines Unternehmens ausführt. …


…“


9        § 3 UStG sieht vor:


„(1)      Lieferungen eines Unternehmers sind Leistungen, durch die er oder in seinem Auftrag ein
Dritter den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eigenen Namen über einen
Gegenstand zu verfügen (Verschaffung der Verfügungsmacht).


…


(12)      Ein Tausch liegt vor, wenn das Entgelt für eine Lieferung in einer Lieferung besteht. Ein
tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn das Entgelt für eine sonstige Leistung in einer Lieferung
oder sonstigen Leistung besteht.“


10      In § 10 UStG heißt es:
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„(1)      Der Umsatz wird bei Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) …
nach dem Entgelt  bemessen.  Entgelt  ist  alles,  was  der  Leistungsempfänger  aufwendet,  um die
Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer. Zum Entgelt gehört auch, was ein anderer
als der Leistungsempfänger dem Unternehmer für die Leistung gewährt. …


(2)      … Beim Tausch (§ 3 Abs. 12 Satz 1) [und] bei tauschähnlichen Umsätzen (§ 3 Abs. 12
Satz 2) … gilt  der Wert jedes Umsatzes als Entgelt für den anderen Umsatz. Die Umsatzsteuer
gehört nicht zum Entgelt.


…


(4)      Der Umsatz wird bemessen


1.      bei dem Verbringen eines Gegenstands … nach dem Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten
für  den  Gegenstand  oder  für  einen  gleichartigen  Gegenstand  oder  mangels  eines
Einkaufspreises nach den Selbstkosten, jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes;


…


Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage.


(5)      Absatz 4 gilt entsprechend für


1.       Lieferungen und sonstige  Leistungen,  die  Körperschaften und Personenvereinigungen im
Sinne  des  §  1  Abs.  1  Nr.  1  bis  5  des  Körperschaftsteuergesetzes  [im Folgenden:  KStG],
nichtrechtsfähige  Personenvereinigungen  sowie  Gemeinschaften  im  Rahmen  ihres
Unternehmens  an  ihre  Anteilseigner,  Gesellschafter,  Mitglieder,  Teilhaber  oder  diesen
nahestehende Personen sowie Einzelunternehmer an ihnen nahestehende Personen ausführen,


2.      …


wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 4 das Entgelt nach Absatz 1 übersteigt …“


11      § 1 Abs. 1 KStG sieht vor:


„Unbeschränkt  körperschaftsteuerpflichtig  sind  die  folgenden  Körperschaften,
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland
haben:


…


5.      nichtrechtsfähige Vereine,  Anstalten,  Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten
Rechts;


…“


Ausgangsverfahren und Vorlagefragen


12      Die Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C‑573/18 ist eine Gesellschaft mit der
Rechtsform „GmbH & Co. KG“. Sie wendet sich gegen für die Jahre 2005 und 2006 erlassene
Steueränderungsbescheide.


13      Die Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C‑574/18 ist eine Gesellschaft mit der
Rechtsform „eingetragene Genossenschaft“ („eG“), Rechtsnachfolgerin einer anderen eingetragenen
Genossenschaft.  Sie  wendet  sich  gegen  für  die  Jahre  2002  und  2003  erlassene
Steueränderungsbescheide.
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14      Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren waren in den fraglichen Jahren Großhändler für Obst und
Gemüse. Als „Erzeugerorganisation“ im Sinne von Art. 11 der Verordnung Nr. 2200/96 verkauften
sie die Erzeugnisse, die von ihren angeschlossenen Erzeugern angebaut wurden.


15      Gemäß Art. 15 der Verordnung Nr. 2200/96 betrieben die Klägerinnen der Ausgangsverfahren
jeweils einen Betriebsfonds. Dieser Fonds ist ein Zweckvermögen des privaten Rechts im Sinne von
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG und wird je zur Hälfte aus Beiträgen der angeschlossenen Erzeuger und aus
finanziellen Beihilfen der Europäischen Union finanziert. Mit den Mitteln des Betriebsfonds können
Investitionen in Einzelbetrieben der Mitglieder der Erzeugerorganisation finanziert werden.


16       Zu  diesem  Zweck  schlossen  die  Klägerinnen  der  Ausgangsverfahren  mit  verschiedenen
angeschlossenen Erzeugern Verträge über den Erwerb und die Nutzung von Investitionsgütern. Die
Bestellungen der jeweiligen Vertragsgegenstände wurden von ihnen direkt bei den Vorlieferanten
abgegeben. Diese Lieferanten stellten ihnen gegenüber Rechnungen aus.


17      Sodann stellte die Klägerin des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C‑573/18 den betroffenen
Erzeugern 50 % oder 75 % ihrer Anschaffungskosten zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung. Die
restlichen Kosten wurden durch den Betriebsfonds finanziert. Die Klägerin des Ausgangsverfahrens
in der  Rechtssache  C‑574/18  stellte  den  betroffenen  Erzeugern 50 % ihrer  Anschaffungskosten
zuzüglich  Umsatzsteuer  in  Rechnung.  Die  restlichen  Kosten  wurden  durch  den  Betriebsfonds
finanziert.


18      Die Erzeuger waren während einer bestimmten Dauer der Nutzung der erworbenen Gegenstände
verpflichtet, ihre Erzeugnisse zur Vermarktung an die Klägerinnen der Ausgangsverfahren zu liefern
und einen „Finanzbeitrag“ im Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 2200/96 auf den Verkauf ihrer
Erzeugnisse  zu  entrichten.  Dieser  Finanzbeitrag  belief  sich  im  Fall  der  Klägerin  des
Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C‑573/18 auf 1,75 % vom Verkaufspreis der Erzeugnisse
und im Fall  der  Klägerin  des  Ausgangsverfahrens  in  der  Rechtssache  C‑574/18  auf  3  % vom
Verkaufspreis der Erzeugnisse. Diese Beiträge finanzierten die Betriebsfonds.


19      Nach  Ablauf  der  in  den  Verträgen über  den Erwerb und die Nutzung von Investitionsgütern
vorgesehenen  Zweckbindungsfrist  übertrugen  die  Klägerinnen  der  Ausgangsverfahren  ihre
Miteigentumsanteile an den erworbenen Gegenständen ohne Gegenleistung auf die Erzeuger.


20      Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren zogen in den betreffenden Jahren die Vorsteuer aus den
Rechnungen  der  Lieferanten  in  vollem Umfang  ab  und  unterwarfen  nur  die  den  Erzeugern  in
Rechnung gestellten Beträge der Umsatzsteuer. Die vom Betriebsfonds ausgezahlten Beträge sahen
sie nicht als Entgelt für die Umsätze an, soweit sie aus der finanziellen Beihilfe stammten.


21      Nach Durchführung einer Steuerprüfung bei den Klägerinnen der Ausgangsverfahren vertrat das
Finanzamt  in  den  Steueränderungsbescheiden  für  die  betreffenden  Jahre  die  Auffassung,  die
Klägerinnen  der  Ausgangsverfahren  hätten  den  jeweiligen  Erzeugern  von  dem  Erwerb  der
Gegenstände an die Verfügungsgewalt über diese Gegenstände verschafft und damit eine Lieferung
ausgeführt. Die finanzielle Beihilfe aus den Betriebsfonds sei als echter Zuschuss nicht steuerbar.
Das Finanzamt wandte folglich auf die Ausgangsumsätze der Klägerinnen der Ausgangsverfahren
die  in  §  10  Abs.  5  Nr.  1  UStG  in  Verbindung  mit  §  10  Abs.  4  UStG  vorgesehene
Mindestbemessungsgrundlage an und stellte fest, dass der Einkaufspreis die an die Vorlieferanten
gezahlten Nettobeträge gewesen seien.


22      Das Finanzgericht (Deutschland) wies die Klagen der Klägerinnen der Ausgangsverfahren gegen
die Steueränderungsbescheide ab. Es bestätigte zwar die Schlussfolgerung des Finanzamts, gelangte
zu diesem Ergebnis jedoch auf der Grundlage von § 10 Abs. 1 Satz 3 UStG. Es war der Auffassung,
dass die Zahlungen aus den Betriebsfonds als von einem Dritten erhaltenes Entgelt anzusehen seien.


23      Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren wenden sich mit den von ihnen beim Bundesfinanzhof
(Deutschland) eingelegten Revisionen gegen die Urteile des Finanzgerichts.
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24      Das vorlegende Gericht geht davon aus, dass die in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden
Steueränderungsbescheide,  wenn  sie  ausschließlich  nach  deutschem  Recht  zu  beurteilen  seien,
rechtmäßig seien. Es fragt sich jedoch, ob die nationalen Rechtsvorschriften mit dem Unionsrecht
vereinbar seien.


25       Insoweit  ist  es  zum einen  der  Ansicht,  dass  die  Lieferungen  von  Gegenständen  durch  eine
Erzeugerorganisation an ihre Mitglieder als Tausch mit Baraufgabe eingestuft werden könnten, da
die  Mitglieder  sich  –  neben  einer  anteiligen  Zahlung  –  während  eines  bestimmten  Zeitraums
verpflichteten, ihre Erzeugnisse an die Erzeugerorganisation zu liefern. Zum anderen könnten die
Zahlungen aus den Betriebsfonds als eine Subvention angesehen werden, die unmittelbar mit dem
Preis der Lieferung zusammenhänge und in die Besteuerungsgrundlage einzubeziehen sei.


26      Unter diesen Umständen hat der Bundesfinanzhof beschlossen, die Verfahren auszusetzen und dem
Gerichtshof  folgende,  in  den  Rechtssachen  C‑573/18  und  C‑574/18  inhaltsgleiche  Fragen  zur
Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine Erzeugerorganisation
im  Sinne  von  Art.  11  Abs.  1  und  Art.  15  der  Verordnung  Nr.  2200/96  an  die  ihr
angeschlossenen Erzeuger Gegenstände liefert und hierfür von den Erzeugern eine nicht den
Einkaufspreis deckende Zahlung erhält,


a)      vom Vorliegen eines Tauschs mit Baraufgabe auszugehen, weil sich die Erzeuger im
Gegenzug für den Umsatz gegenüber der Erzeugerorganisation vertraglich verpflichtet
haben, die Erzeugerorganisation für  die  Dauer der Zweckbindungsfrist  mit  Obst und
Gemüse  zu  beliefern,  so  dass  Besteuerungsgrundlage  des  Umsatzes  der  von  der
Erzeugerorganisation  an  die  Vorlieferanten  gezahlte  Einkaufspreis  für  die
Investitionsgüter ist?


b)       der  Betrag,  den  tatsächlich  der  Betriebsfonds  für  den  Umsatz  an  die
Erzeugerorganisation  zahlt,  in  voller  Höhe  eine  „unmittelbar  mit  dem  Preis  dieser
Umsätze zusammenhängende Subvention“ im Sinne des Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a
der Sechsten Richtlinie, so dass die Besteuerungsgrundlage auch die finanzielle Beihilfe
im Sinne  des  Art.  15  der  Verordnung  Nr.  2200/96  umfasst,  die  dem Betriebsfonds
aufgrund  eines  operationellen  Programms  von  den  zuständigen  Behörden  gewährt
worden ist?


2.      Falls nach der Antwort auf Frage 1 als Besteuerungsgrundlage nur die von den Erzeugern
geleisteten  Zahlungen,  nicht  aber  die  Lieferverpflichtung  und  die  finanzielle  Beihilfe
anzusetzen sind:  Steht  unter  den in  Frage 1 genannten Umständen Art.  11 Teil  A Abs.  1
Buchst. a der Sechsten Richtlinie einer auf Art. 27 Abs. 1 der Sechsten Richtlinie gestützten
nationalen  Sondermaßnahme  wie  §  10  Abs.  5  Nr.  1  UStG  entgegen,  nach  der  die
Besteuerungsgrundlage der Umsätze an die Erzeuger der von der Erzeugerorganisation an die
Vorlieferanten  gezahlte  Einkaufspreis  für  die  Investitionsgüter  ist,  weil  die  Erzeuger
nahestehende Personen sind?


3.       Falls  die  Frage  2  verneint  wird:  Gilt  dies  auch  dann,  wenn  die  Erzeuger  zum  vollen
Vorsteuerabzug  berechtigt  sind,  weil  die  Investitionsgüter  der  Berichtigung  der
Vorsteuerabzüge (Art. 20 der Sechsten Richtlinie) unterliegen?


27      Mit Entscheidung des Präsidenten des Gerichtshofs vom 4. Oktober 2018 sind die Rechtssachen
C‑57318 und C‑574/18 zu gemeinsamem schriftlichen Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung
verbunden worden.


Zu den Vorlagefragen
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Zur ersten Frage


28      Zur Beantwortung der ersten Frage ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Ausgangsverfahren,
wie sich aus den Angaben in den Vorlageentscheidungen ergibt, ihren Ursprung darin haben, dass
die  in  den  Ausgangsverfahren  in  Rede  stehenden  Erzeugerorganisationen  in  ihren
Umsatzsteuererklärungen  für  die  betreffenden  Geschäftsjahre  die  Beträge,  die  jede  dieser
Organisationen  als  Subvention  aus  den  Betriebsfonds  erhalten  hat,  nicht  als  Entgelte  für  die
Lieferungen  von  Gegenständen  an  die  Erzeuger  berücksichtigt  haben.  Unter  diesen  Umständen
genügt es, die Besteuerungsgrundlage der fraglichen Umsätze im Hinblick auf die allgemeine Regel
in Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a zu bestimmen, um es dem vorlegenden Gericht zu ermöglichen,
über diese Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden.


29       Nach  dieser  Regel  ist  die  Besteuerungsgrundlage  bei  Lieferungen  von  Gegenständen  und
Dienstleistungen  die  Gegenleistung,  die  der  Steuerpflichtige  „vom  Abnehmer  oder
Dienstleistungsempfänger  oder  von  einem  Dritten  [tatsächlich]  erhält  …,  einschließlich  der
unmittelbar  mit  dem  Preis  dieser  Umsätze  zusammenhängenden  Subventionen“  (Urteil  vom
20. Januar 2005, Hotel Scandic Gåsabäck, C‑412/03, EU:C:2005:47, Rn. 28).


30       Indem  Art.  11  Teil  A  Abs.  1  Buchst.  a  der  Sechsten  Richtlinie  vorsieht,  dass  die
Besteuerungsgrundlage  für  die  Mehrwertsteuer  in  den  dort  genannten  Fällen  die  an  die
Steuerpflichtigen  gezahlten  Subventionen  umfasst,  zielt  er  darauf  ab,  den  gesamten  Wert  der
Gegenstände und Dienstleistungen der Mehrwertsteuer zu unterwerfen und somit  zu vermeiden,
dass die Zahlung einer Subvention zu einem geringeren Steuerertrag führt (Urteil vom 15. Juli 2004,
Kommission/Deutschland, C‑144/02, EU:C:2004:444, Rn. 26).


31      Diese Vorschrift ist gemäß ihrem Wortlaut anwendbar, wenn die Subvention unmittelbar mit dem
Preis des betreffenden Umsatzes zusammenhängt. Das ist nur dann der Fall, wenn die Subvention
an  den  subventionierten  Wirtschaftsteilnehmer  gerade  für  die  Lieferung  eines  bestimmten
Gegenstands oder die Erbringung einer bestimmten Dienstleistung gezahlt wird. Nur in diesem Fall
kann die Subvention als Gegenleistung für die Lieferung eines Gegenstands oder die Erbringung
einer  Dienstleistung  angesehen  werden  und  ist  damit  steuerbar  (Urteil  vom  15.  Juli  2004,
Kommission/Deutschland, C‑144/02, EU:C:2004:444, Rn. 27 und 28).


32       Weiter  muss  die  dem  Subventionsempfänger  gewährte  Subvention  dem  Abnehmer  des
Gegenstands  oder  dem  Dienstleistungsempfänger  zugutekommen.  Der  vom  Abnehmer  oder
Dienstleistungsempfänger  zu  zahlende  Preis  muss  nämlich  so  festgesetzt  sein,  dass  er  sich
entsprechend der  dem Verkäufer  des  Gegenstands oder  dem Dienstleistungserbringer  gewährten
Subvention ermäßigt,  die  damit  in  die  Kalkulation des  Preises  einfließt,  den  der  Letztgenannte
verlangt. Die Zahlung der Subvention an den Verkäufer oder Dienstleistungserbringer muss diesem
also objektiv  gesehen den Verkauf des  Gegenstands bzw.  die  Erbringung der  Dienstleistung zu
einem niedrigeren Preis als dem ermöglichen, den er ohne Subvention verlangen müsste (Urteil vom
15. Juli 2004, Kommission/Deutschland, C‑144/02, EU:C:2004:444, Rn. 29 und die dort angeführte
Rechtsprechung).


33      Die von der Subvention verkörperte Gegenleistung muss darüber hinaus zumindest bestimmbar
sein (Urteil vom 15. Juli 2004, Kommission/Deutschland, C‑144/02, EU:C:2004:444, Rn. 30 und
die dort angeführte Rechtsprechung).


34      So erfasst der Begriff „unmittelbar mit dem Preis zusammenhängende Subventionen“ im Sinne von
Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie nur die Subventionen, die vollständig oder
teilweise die Gegenleistung für die Lieferung von Gegenständen oder für Dienstleistungen sind und
dem Verkäufer oder Dienstleistungserbringer von einem Dritten gezahlt werden (Urteil vom 15. Juli
2004,  Kommission/Deutschland,  C‑144/02,  EU:C:2004:444,  Rn.  31  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).


35      Daraus folgt,  dass  nach Art.  11 Teil  A Abs.  1  Buchst.  a  der  Sechsten Richtlinie  die  für  die
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Lieferung eines Gegenstands oder die Erbringung einer Dienstleistung gezahlte Gegenleistung so
berücksichtigt werden soll, dass der volle tatsächliche Wert der Lieferung widergespiegelt wird. Zu
diesem Zweck schließt  die  Besteuerungsgrundlage nach dieser  Bestimmung die unmittelbar mit
dem Preis der betreffenden Umsätze zusammenhängenden Subventionen als Gegenleistung ein.


36      Im vorliegenden Fall geht aus den Vorlageentscheidungen hervor, dass die Zahlungen aus den
Betriebsfonds  an  die  im  Ausgangsverfahren  in  Rede  stehenden  Erzeugerorganisationen  für  die
Lieferung von Investitionsgütern geleistet wurden und den betroffenen Erzeugern zugutekamen.


37      Die fraglichen Erzeugerorganisationen haben nämlich den von den Erzeugern als Gegenleistung für
die Lieferung dieser Gegenstände verlangten Preis um genau den Betrag der aus den Betriebsfonds
stammenden Summen vermindert. Somit besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der
Lieferung  dieser  Gegenstände  und  der  tatsächlich  erhaltenen  Gegenleistung.  Die
Erzeugerorganisationen erhielten als Gegenleistung für die Lieferung der Gegenstände zum einen
eine Zahlung von den Erzeugern und zum anderen eine aus dem betreffenden Betriebsfonds für
diese  Lieferung  geleistete  Zahlung.  Die  Zahlungen  aus  den  Betriebsfonds  erfolgen  daher
ausschließlich zum Zweck der Lieferung dieser Investitionsgüter und stellen demnach unmittelbar
mit dem Preis zusammenhängende Zahlungen dar.


38      Darüber hinaus ist festzustellen, dass die in den Ausgangsverfahren in Rede stehenden Zahlungen
aus den Betriebsfonds „Subventionen“ von „einem Dritten“ im Sinne von Art. 11 Teil A Abs. 1
Buchst.  a  der  Sechsten  Richtlinie  sind.  Zum  einen  sind  nämlich,  wie  das  vorlegende  Gericht
ausgeführt  hat,  die  Betriebsfonds  rechtsfähig,  und  zum  anderen  darf  die  betreffende
Erzeugerorganisation das Vermögen dieser Fonds nicht zu persönlichen Zwecken nutzen, da diese
Fonds ausschließlich zur Finanzierung der von den zuständigen nationalen Behörden gemäß Art. 15
der Verordnung Nr. 2200/96 gebilligten operationellen Programme verwendet werden.


39       Schließlich  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  in  den  Rn.  35  bis  38  des  vorliegenden  Urteils
vorgenommene  Auslegung  von  Art.  11  Teil  A  Abs.  1  Buchst.  a  der  Sechsten  Richtlinie
entsprechend dem Vorbringen der deutschen Regierung die Wahrung der steuerlichen Neutralität
gewährleistet. Würde nämlich ein Erzeuger einen Gegenstand für seinen Betrieb unmittelbar vom
Hersteller ohne Zwischenschaltung der Erzeugerorganisation, der er angehört, und ohne Zahlung
aus dem von dieser Erzeugerorganisation eingerichteten Betriebsfonds erwerben, unterläge diese
Lieferung vollständig der Mehrwertsteuer. Verringerte sich die Mehrwertsteuer für den Kauf eines
solchen Gegenstands um den Finanzierungsanteil des Betriebsfonds, wäre es dagegen so, dass ein
Erzeuger,  der  einen  Gegenstand  unter  Einschaltung  dieser  Erzeugerorganisation  kaufte,  einer
niedrigeren Steuerbelastung unterläge als ein Erzeuger, der einen entsprechenden Gegenstand ohne
Beteiligung der Erzeugerorganisation kaufte. Somit läge eine mit dem Grundsatz der steuerlichen
Neutralität unvereinbare Ungleichbehandlung vor.


40      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten,  dass Art.  11 Teil A Abs. 1 Buchst.  a der
Sechsten Richtlinie dahin auszulegen ist, dass unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren,
in  denen  eine  „Erzeugerorganisation“  im  Sinne  von  Art.  11  der  Verordnung  Nr.  2200/96  bei
Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese Gegenstände an die ihr angeschlossenen Mitglieder liefert
und  von  diesen  eine  nicht  den  Einkaufspreis  deckende  Zahlung  erhält,  der  Betrag,  den  ein
Betriebsfonds, wie er in Art. 15 dieser Verordnung vorgesehen ist, an diese Erzeugerorganisation für
die Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, zur Gegenleistung für diese Lieferung zählt
und als von einem Dritten gezahlte, unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende
Subvention anzusehen ist.


Zur zweiten und zur dritten Frage


41       Angesichts  der  Antwort  auf  die  erste  Frage  sind  die  zweite  und  die  dritte  Frage  nicht  zu
beantworten.
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Kosten


42       Für  die  Parteien  der  Ausgangsverfahren  ist  das  Verfahren  ein  Zwischenstreit  in  den  beim
vorlegenden  Gericht  anhängigen  Rechtsstreitigkeiten;  die  Kostenentscheidung  ist  daher  Sache
dieses  Gerichts.  Die  Auslagen  anderer  Beteiligter  für  die  Abgabe  von  Erklärungen  vor  dem
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai
1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern
– Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist
dahin auszulegen, dass unter Umständen wie denen der Ausgangsverfahren, in denen eine
„Erzeugerorganisation“ im Sinne von Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28.  Oktober  1996  über  die  gemeinsame  Marktorganisation  für  Obst  und  Gemüse  bei
Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese Gegenstände an die ihr angeschlossenen Mitglieder
liefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält, der Betrag, den
ein  Betriebsfonds,  wie  er  in  Art.  15  dieser  Verordnung  vorgesehen  ist,  an  diese
Erzeugerorganisation  für  die  Lieferung  dieser  Gegenstände  an  die  Erzeuger  zahlt,  zur
Gegenleistung für diese Lieferung zählt und als von einem Dritten gezahlte, unmittelbar mit
dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende Subvention anzusehen ist.


Jarukaitis Ilešič Lycourgos


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 9. Oktober 2019.


Der Kanzler
Der Präsident der Zehnten


Kammer


A. Calot Escobar I. Jarukaitis


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 22.1.2020, XI R 27/19 (XI R 6/17)
ECLI:DE:BFH:2020:U.220120.XIR27.19.0


Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 22.1.2020 - XI R 26/19 (XI R 5/17): Über einen Betriebsfonds gezahlte
Zuschüsse der EU zur Anschaffung von Investitionsgütern im Bereich der Landwirtschaft Entgelt von dritter Seite


Leitsätze


NV: Wenn eine Erzeugerorganisation i.S. von Art. 11 der VO Nr. 2200/96/EG bei Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese
Gegenstände an ihr angeschlossene Mitglieder weiterliefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung
erhält, ist der Betrag, den ein Betriebsfonds i.S. des Art. 15 der VO Nr. 2200/96/EG an die Erzeugerorganisation für die
Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, Teil der Gegenleistung für die Lieferung an die Erzeuger und daher als
Entgelt von dritter Seite anzusehen (Nachfolgeentscheidung zum EuGH-Urteil C vom 09.10.2019 - C-573/18 und C-574/18,
EU:C:2019:847, DStR 2019, 2202; Parallelentscheidung zum BFH-Urteil vom 22.01.2020 - XI R 26/19 (XI R 5/17)).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 25.11.2016 - 1 K 2023/13 U wird als
unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Gesellschafterin der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH & Co. KG, war in den Streitjahren
(2005 und 2006) u.a. die C-eG, die Klägerin des Verfahrens XI R 26/19, bzw. deren Rechtsvorgängerin.


2 Die Klägerin war in den Streitjahren als Großhändlerin für Obst und Gemüse tätig, indem sie die von ihr
angeschlossenen Erzeugern produzierten und an sie gelieferten Produkte vermarktete. Die Klägerin war außerdem
eine anerkannte Erzeugerorganisation i.S. der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28.10.1996 über die
gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (VO Nr. 2200/96).


3 Nach Art. 15 der VO Nr. 2200/96 können derartige Erzeugerorganisationen einen sog. Betriebsfonds einrichten.
Dieser Fonds ist ein Zweckvermögen des privaten Rechts i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 5 des Körperschaftsteuergesetzes
(KStG), das sich je zur Hälfte aus Beiträgen der in der Erzeugerorganisation zusammengeschlossenen Erzeuger und
der finanziellen Beihilfe i.S. des Art. 15 Abs. 1 der VO Nr. 2200/96 (finanzielle Beihilfe) finanziert. Mit den Mitteln des
Betriebsfonds können sog. operationelle Programme, die den zuständigen innerstaatlichen Behörden vorgelegt und
von diesen genehmigt werden müssen (Art. 15 Abs. 2 Buchst. b, Art. 16 Abs. 1 der VO Nr. 2200/96), ausgeführt
werden. Inhalt von operationellen Programmen können u.a. Investitionen in Einzelbetrieben von Mitgliedern der
Erzeugerorganisation sein (Art. 8 Abs. 2 i.V.m. Anhang I Ziffer 17 der Verordnung (EG) Nr. 1433/2003 der Kommission
vom 11.08.2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Betriebsfonds, der operationellen Programme und der finanziellen Beihilfe --VO Nr. 1433/2003--).


4 Für Investitionen in Einzelbetrieben schloss die Klägerin mit verschiedenen Erzeugern sog. Projektverträge (Vertrag).
Diese lauten auszugsweise wie folgt:


"1. Projekt


Gegenstand des Vertrags ist das Projekt 32 (innovative Produktionsverfahren im Bereich des geschützten Anbaus;
hier: Erstellung einer Hagelschutzanlage) als Bestandteil des operationellen Programms ... [der Klägerin] im Sinne des
Art. 15 der VO (EG) Nr. 2200/96 in Verbindung mit der VO (EG) Nr. 1433/2003.


2. Durchführung


2.1 [Die Klägerin] erteilt in Erfüllung ihrer Verpflichtung gegenüber dem Betriebsfonds in eigener Verantwortung und in
eigenem Namen die notwendigen Aufträge zur Realisierung des Projekts auf dem Grundstück ...


2.3 Die Auftragserteilung durch [die Klägerin] erfolgt nach Sicherung der Finanzierung gemäß Ziffer 4 dieses Vertrages
...


3. Miteigentum und Verwaltung


3.1 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die zur Realisierung des Projekts auf das in Ziffer 2.1 bezeichnete
Grundstück verbrachten Gegenstände nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden
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werden und somit Scheinbestandteile im Sinne des § 95 [des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)] sind.


3.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass an den Projektgegenständen Miteigentum beider Vertragspartner zu
gleichen Teilen entsteht (in Bruchteilsgemeinschaft [gemäß] §§ 741 ff. BGB). ...


4. Finanzierung


4.1 Die Investitionssumme beträgt vorläufig ...


4.2 Die erforderlichen Mittel zur Durchführung der Maßnahme werden aufgebracht


a) zu 50 % durch Zuzahlung des Erzeugers entsprechend seinem hälftigen Miteigentumsanteil


b) zu 50 % über den Betriebsfonds der Erzeugerorganisation, davon


aa) zur Hälfte aus Mitteln der finanziellen Beihilfe und


bb) zur anderen Hälfte aus einem besonderen Finanzbeitrag des Erzeugers zum Betriebsfonds. ...


4.4 Von der Förderstelle zugesagte finanzielle Beihilfen im Sinne der Ziffer 4.2.b)aa) werden vom Betriebsfonds
vorfinanziert.


4.5 Die vom Erzeuger gemäß Ziffer 4.2.b)bb) aufzubringenden Mittel werden als besondere Finanzbeiträge zum
Betriebsfonds in Höhe von 1,75 % des Nettovermarktungserlöses erhoben. ...


6. Zweckbindung, Andienungsrecht und Überlassungspflicht


6.1 Für die Zweckbindung und deren Frist gilt: Bauten und bauliche Anlagen sind für den geförderten Zweck 12 Jahre
zu nutzen. Die Frist beginnt mit der Fertigstellung ... Technische Einrichtungen und Geräte sind für den geförderten
Zweck 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Lieferung oder bei Einbauten ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung zu nutzen.
Maßgeblich für die Bemessung der Zweckbindungsfrist sind die Vorgaben der zuständigen Behörde. Für das in Ziffer 1
beschriebene Projekt beträgt die Frist demnach 5 Jahre.


6.2 Der Projektgegenstand darf für die Dauer der Zweckbindungsfrist nur für den geförderten Zweck und zum
gemeinsamen Nutzen der Vertragspartner eingesetzt werden. ...


6.3 Der Erzeuger ist für die Dauer der Zweckbindungsfrist verpflichtet ..., seine gesamte Produktion auf der Grundlage
des bestehenden Anlieferungsvertrags der [Klägerin] zum Zwecke der Vermarktung anzudienen.


6.4 Auf Verlangen ... [der Klägerin] ist der Teil der Produktion, der durch diesen Vertrag gefördert wird, zum Zwecke
der Anlieferung bei der Erzeugerorganisation jederzeit bereitzustellen. Soweit es die Marktsituation erfordert, kann [die
Klägerin] auch eine zentrale Aufbereitung der Ware durchführen. ...


9. Eigentumsübertragung


9.1 Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist überträgt [die Klägerin] ihren Miteigentumsanteil ohne weitere Gegenleistung
auf den Erzeuger. Dabei geht [die Klägerin] davon aus, dass der Erzeuger auch nach Ablauf der Zweckbindungsfrist
weiterhin an der Umsetzung der Zielverfolgung der Marktordnung Obst und Gemüse durch [die Klägerin] mitwirkt. ..."


5 Bei Verträgen, bei denen die Zweckbindungsfrist 12 Jahre (für Bauten und bauliche Anlagen) betrug, fehlen die unter
3. und 9. genannten Vertragsklauseln. Die Bestellung des jeweiligen Vertragsgegenstands erfolgte durch die Klägerin;
ihr gegenüber stellten die Lieferanten der Vertragsgegenstände (Vorlieferanten) Rechnungen aus.


6 Die Klägerin stellte dem jeweiligen Erzeuger 75 % oder 50 % ihrer Nettoanschaffungskosten zzgl. Umsatzsteuer in
Rechnung. Die restlichen 25 % oder 50 % der Anschaffungskosten wurden durch den Betriebsfonds finanziert.


7 Die Klägerin machte in ihren Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2005 vom 08.03.2007 und 2006 vom 09.11.2007
den vollen Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der Vorlieferanten geltend und unterwarf (nur) die den Erzeugern in
Rechnung gestellten Beträge der Umsatzsteuer. Die vom Betriebsfonds ausgezahlten Beträge sah sie nicht als Entgelt
für die Umsätze an, soweit sie aus der finanziellen Beihilfe stammten.


8 Nach einer Außenprüfung bei der Klägerin vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) in den
Umsatzsteuer-Änderungsbescheiden für die Streitjahre vom 04.02.2013 die Auffassung, die Klägerin habe den
jeweiligen Erzeugern von vornherein die Verfügungsmacht an dem gesamten Vertragsgegenstand (und nicht nur
hinsichtlich des hälftigen Anteils) verschafft und damit eine Lieferung ausgeführt; denn die Lieferung und
Inbetriebnahme des Vertragsgegenstands erfolge unmittelbar an bzw. durch den Erzeuger. Es handele sich zwar bei
den finanziellen Beihilfen an den Betriebsfonds um nicht steuerbare Zuschüsse. Da es sich bei den Erzeugern um
Genossenschaftsmitglieder der C-eG handele, sei jedoch auf die Ausgangsumsätze der Klägerin an die jeweiligen
Erzeuger die Mindestbemessungsgrundlage des § 10 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)
anzuwenden. Einkaufspreis der Klägerin seien die an die Vorlieferanten gezahlten (Netto-)Beträge. Der Einspruch
blieb erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 14.05.2013).


9 Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf wies die Klage mit Urteil vom 25.11.2016 - 1 K 2023/13 U ab. Es nahm an, das FA
sei im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Bemessungsgrundlage für die im Rahmen der operationellen
Programme ausgeführten Lieferungen an die Erzeuger nicht nur das von jenen gezahlte Entgelt umfasse. Dies ergebe
sich aber nicht aus § 10 Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. Abs. 4 UStG (Mindestbemessungsgrundlage), sondern aus § 10 Abs. 1
Satz 3 UStG. Die Zahlungen aus dem Betriebsfonds seien Entgelte von dritter Seite.
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10 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin Verletzung materiellen Rechts. Die von der Europäischen Union (EU) an die
Klägerin gezahlte finanzielle Beihilfe diene nach den VO Nr. 2200/96 und VO Nr. 1433/2003 strukturpolitischen und
umweltpolitischen Zielen. Auch Investitionen in Einzelbetriebe seien Teil der "nationalen Strategie für nachhaltige
operationelle Programme der Erzeugerorganisation für Obst und Gemüse".


11 Die Klägerin beantragt, das angefochtene Urteil und die Einspruchsentscheidung vom 14.05.2013 aufzuheben sowie
die Umsatzsteuerbescheide für die Streitjahre vom 04.02.2013 dahingehend zu ändern, dass die Umsatzsteuer für
das Jahr 2005 um ... EUR und die Umsatzsteuer für das Jahr 2006 um ... EUR niedriger festgesetzt wird.


12 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


13 Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 13.06.2018 - XI R 6/17 (BFH/NV 2018, 1163) den Gerichtshof der
Europäischen Union (EuGH) um Vorabentscheidung folgender Fragen ersucht:


14
"1. Ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, in denen eine Erzeugerorganisation im Sinne des
Art. 11 Abs. 1, Art. 15 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame
Marktorganisation für Obst und Gemüse (VO Nr. 2200/96) an die ihr angeschlossenen Erzeuger Gegenstände
liefert und hierfür von den Erzeugern eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält,


a) vom Vorliegen eines Tauschs mit Baraufgabe auszugehen, weil sich die Erzeuger im Gegenzug für den
Umsatz gegenüber der Erzeugerorganisation vertraglich verpflichtet haben, die Erzeugerorganisation für die
Dauer der Zweckbindungsfrist mit Obst und Gemüse zu beliefern, so dass Besteuerungsgrundlage des
Umsatzes der von der Erzeugerorganisation an die Vorlieferanten gezahlte Einkaufspreis für die
Investitionsgüter ist?


b) der Betrag, den tatsächlich der Betriebsfonds für den Umsatz an die Erzeugerorganisation zahlt, in voller
Höhe eine 'unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende Subvention' im Sinne des Art. 11
Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern (Richtlinie 77/388/EWG), so dass die
Besteuerungsgrundlage auch die finanzielle Beihilfe im Sinne des Art. 15 der VO Nr. 2200/96 umfasst, die dem
Betriebsfonds aufgrund eines operationellen Programms von den zuständigen Behörden gewährt worden ist?


2. Falls nach der Antwort auf Frage 1 als Besteuerungsgrundlage nur die von den Erzeugern geleisteten
Zahlungen, nicht aber die Lieferverpflichtung und die finanzielle Beihilfe anzusetzen sind: Steht unter den in
Frage 1 genannten Umständen Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 77/388/EWG einer auf Art. 27
Abs. 1 der Richtlinie 77/388/EWG gestützten nationalen Sondermaßnahme wie § 10 Abs. 5 Nr. 1 des
Umsatzsteuergesetzes entgegen, nach der die Besteuerungsgrundlage der Umsätze an die Erzeuger der von
der Erzeugerorganisation an die Vorlieferanten gezahlte Einkaufspreis für die Investitionsgüter ist, weil die
Erzeuger nahestehende Personen sind?


3. Falls die Frage 2 verneint wird: Gilt dies auch dann, wenn die Erzeuger zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt
sind, weil die Investitionsgüter der Berichtigung der Vorsteuerabzüge (Art. 20 der Richtlinie 77/388/EWG)
unterliegen?"


15 Der EuGH hat mit Urteil C vom 09.10.2019 - C-573/18 und C-574/18 (EU:C:2019:847, Deutsches Steuerrecht --DStR--
2019, 2202) Folgendes geantwortet:


16
"Art. 11 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG … ist dahin auszulegen, dass unter
Umständen wie denen der Ausgangsverfahren, in denen eine 'Erzeugerorganisation' im Sinne von Art. 11 der
[VO] Nr. 2200/96/EG … bei Vorlieferanten Gegenstände kauft, diese Gegenstände an die ihr angeschlossenen
Mitglieder liefert und von diesen eine nicht den Einkaufspreis deckende Zahlung erhält, der Betrag, den ein
Betriebsfonds, wie er in Art. 15 dieser Verordnung vorgesehen ist, an diese Erzeugerorganisation für die
Lieferung dieser Gegenstände an die Erzeuger zahlt, zur Gegenleistung für diese Lieferung zählt und als von
einem Dritten gezahlte, unmittelbar mit dem Preis dieser Umsätze zusammenhängende Subvention anzusehen
ist."


Entscheidungsgründe


II.


17 Die Revision ist unbegründet; sie ist daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).
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18 1. Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Betrag, den der Betriebsfonds an die Klägerin für die Lieferung der
Gegenstände an die Erzeuger gezahlt hat, zur Gegenleistung für diese Lieferung zählt. Unionsrechtliche Zweifel an
dieser Beurteilung bestehen nach dem EuGH-Urteil C (EU:C:2019:847, DStR 2019, 2202, Rz 36 ff.) nicht. Der Senat
verweist wegen der weiteren Begründung zur Vermeidung von Wiederholungen auf sein Urteil vom gleichen Tag
XI R 26/19.


19 2. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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EXPLANATORY MEMORANDUM 


1. CONTEXT OF THE PROPOSAL 


 Reasons for and objectives of the proposal 


On 5 December 2017, the Council adopted Directive (EU) 2017/24551 -
2 


Directive 2009/132/EC3 as regards certain value added tax obligations for supplies of services 
and distance sales of goods. 


On 21 November 2019, the Council adopted Directive (EU) 2019/19954 -


sales of goods and certain domestic supplies of goods. 


The date of application of the major part of this comprehensive package of legislation on 
modernising VAT for cross-border B2C e-commerce -
fixed to be 1 January 2021, allowing Member States sufficient time to adapt their legislation 
and IT systems.  


The Commission presented a state of play of the readiness of Member States on 
14 February 2020, whereby most Member States confirmed that they would be in a position to 
apply the rules by due date. Two Member States raised concerns and requested a 
postponement for the entry into application by one year or more. The Commission offered 
assistance to those Member States encountering difficulties in order to help them overcome 
these hurdles and remained confident that Member States would be ready by 1 January 2021.  


However, due to the unforeseen outbreak of the COVID-19 crisis and its major impact, 
Member States had to shift priorities and re-allocate resources from the implementation of the 
VAT e-commerce package to fighting this pandemic. Therefore, other Member States cannot 
guarantee anymore to be able to finalise the preparatory work to apply the new rules by 
1 January 2021, including a timely transposition of the aforementioned Directives into 
national law. The IT system at national level required to implement the rules laid down in the 
VAT e-commerce Directives seriously risks to be delayed and thus jeopardises several 
Member States to be ready to apply the new rules as of 1 January 2021. Similar concerns were 
raised by key economic operators, especially postal and courier operators, who urged the 
Commission to postpone the date of application of the VAT e-commerce package by 6 
months due to the COVID-19 crisis.  


The Commission held a meeting with Member States on 24 April 2020 to assess their 
readiness to apply the new rules as of 1 January 2021. The majority of Member States still 
confirmed to be ready to apply them on time, but stressed that the provisions on the 
functioning of the VAT e-commerce package are based on the principle that all Member 


                                                 
1 Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and 


Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and 
distance sales of goods (OJ L 348, 29.12.2017, p. 7). 


2 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 
(OJ L 347, 11.12.2006, p. 1). 


3 Council Directive 2009/132/EC of 19 October 2009 determining the scope of Article 143(b) and (c) of 
Directive 2006/112/EC as regards exemption from value added tax on the final importation of certain 
goods (OJ L 292, 10.11.2009, p. 5).  


4 Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards 
provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (OJ L 310, 
2.12.2019, p. 1 5¬) 
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States should be in a position to apply them correctly and would therefore be ready to support 
a postponement not exceeding 6 months.  


Taking into account the above, the objective of this proposal is to postpone the 
1 January 2021 date of application of the amendments set out in 
Council Directive (EU) 2017/2455 and Council Directive (EU) 2019/1995 by six months. The 
new date of application shall thus be 1 July 2021. A postponement of six months is suggested, 
because the delay should be kept as short as possible to minimise additional budgetary losses 
for Member States. 


 Consistency with existing policy provisions in the policy area 


The general objective of this proposal is the smooth functioning of the internal market, the 
competitiveness of EU business and the need to ensure effective taxation of the digital 
economy. The VAT e-commerce package is consistent with the future application of the 
destination principle for VAT as set out in the recent VAT Action plan supported by Council5.  


In addition to the VAT Action Plan, the VAT e-commerce package has been identified as a 
key initiative in the Digital Single Market Strategy6 ('DSM Strategy') as well as the Single 
Market strategy7 and the E-Government Action Plan8.  


2. LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY 


 Legal basis 


The proposal is based on Article 113 of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(TFEU). This article provides for the Council, acting unanimously in accordance with a 
special legislative procedure and after consulting the European Parliament and the European 
Economic and Social Committee, to adopt provisions for the harmonisation of Member States' 
rules in the area of indirect taxation. 


 Subsidiarity (for non-exclusive competence)  


This proposal postpones the 1 January 2021 date of application of the VAT e-commerce 
Directives, which have been adopted by Council in December 2017 and November 2019 and 
have to be transposed into national law by 31 December 2020 by all Member States. This 
proposal is made as a consequence of and reaction to the outbreak of the COVID-19 crisis, 
which confronts Member States with challenges at national level to tackle the current 
emergency situation and which causes some of them difficulties in guaranteeing a timely 
implementation of the required changes in their domestic IT systems. The provisions on the 
functioning of the VAT e-commerce package are based on the principle that all Member 
States should be in a position to apply them correctly. 


Given that VAT is a tax harmonised at EU level, Member States cannot by themselves set 
different rules. Therefore, any initiative to amend the VAT rules for e-commerce, including a 
change of the date of application, requires a proposal by the Commission to amend the VAT 
Directive and cannot be achieved by unilateral actions at national level. 


The proposal is therefore consistent with the subsidiarity principle. 


                                                 
5 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
6 COM(2015) 192 final. 
7 COM(2015) 550 final. 
8 COM(2016) 179 final. 
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 Proportionality 


The proposal is consistent with the principle of proportionality, i.e. it does not go beyond 
what is necessary to meet the objectives of the Treaties and in particular the smooth 
functioning of the single market. As with the subsidiarity test, it is not possible for Member 
States to address the issues without a proposal to amend the dates of application of the VAT 
e-commerce Directives. 


 Choice of the instrument 


The proposal amends Council Directive (EU) 2017/2455 and 
Council Directive (EU) 2019/1995. A Council Decision has been chosen for this purpose, 
because the only amendment made is the postponement of the dates of transposition and 
application.  


3. RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER 


CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS 


 Stakeholder consultations 


The Commission has been contacted by several Member States as well as postal and courrier 
operators stressing that it will be highly unlikely for them to be able to have their IT systems 
ready and operational for the application and implementation of the VAT e-commerce 
package by 1 January 2021 due to the outbreak of the COVID-19 crisis.  


The Commission held a meeting with Member States on 24 April 2020 to assess their 
readiness to apply the new rules as of 1 January 2021. The majority of Member States still 
confirmed to be ready to apply them on time, but stressed that the provisions on the 
functioning of the VAT e-commerce package are based on the principle that all Member 
States should be in a position to apply them correctly and would therefore be ready to support 
a postponement not exceeding 6 months.  


 Impact assessment 


An impact assessment was carried out for the proposal9 which led to the adoption of the VAT 
e-commerce Directive. The current proposal only amends the dates of application of the 
amendments set out in Directive (EU) 2017/2455 and Directive (EU) 2019/1995 due to the 
outbreak of the COVID-19 crisis. 


 Regulatory fitness and simplification 


The main goal of this proposal is to postpone the date of application of the VAT e-commerce 
package by six months due to the outbreak of the COVID-19 crisis. 


The proposal does not change the substance of the rules, but only postpones their date of 
application by six months. 


4. BUDGETARY IMPLICATIONS 


This proposal is part of the project to postpone the date of application of the VAT e-
commerce package.  


                                                 
9 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the 


document Proposals for a Council Directive, a Council Implementing Regulation and a Council 
Regulation on Modernising VAT for cross-border B2C e-Commerce, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0379:FIN 
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The budgetary implications of the already adopted VAT e-commerce package as a whole are 
set out in detail in the explanatory memorandum of the proposal for 
Council Directive 2017/2455, document COM(2016)757 final10. 


The budgetary losses for Member States have been estimated at around EUR 5-7 billion 
yearly if the VAT e-commerce package is not implemented successfully. A delay of 6 months 
would therefore cause losses of around EUR 2.5-3.5 billion. However, if Member States and 
businesses are not ready to apply the new VAT e-commerce rules, the risk of the system not 
working properly could entail almost the same losses. 


5. OTHER ELEMENTS 


 Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements 


Implementation will be overseen by the Standing Committee on Administrative Cooperation 
(SCAC), supported by its IT subcommittee, the Standing Committee on Information 
Technology (SCIT).  


 Detailed explanation of the specific provisions of the proposal 


This proposal only concerns the date of application of the already adopted legal framework of 
the VAT e-commerce package set out in the VAT Directive. The date of application shall be 
postponed by six months. This means that the rules shall be applied as of 1 July 2021 instead 
of 1 January 2021. Consequently, Member States shall adopt and publish their transposition 
measures by 30 June 2021 instead of 31 December 2020. 


The reason for this proposal is the outbreak of the COVID-19 crisis, which puts Member 
States under pressure to react immediately and adopt measures urgently at national level to 
alleviate its consequences for businesses and the population in general. Due to these 
unprecedented, exceptional circumstances, several Member States cannot guarantee to meet 
the deadline to transpose and implement the necessary rules of the VAT e-commerce package 
at national level by 1 January 2021. 


                                                 
10 Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC and Directive 2009/132/EC 


as regards certain value added tax obligations for supplies of services and distance sales of goods 
COM/2016/0757 final - 2016/0370 (CNS), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1586260266830&uri=CELEX:52016PC0757 
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2020/0082 (CNS) 


Proposal for a 


COUNCIL DECISION 


amending Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 as regards the dates of 
transposition and application due to the outbreak of the COVID-19 crisis 


 
 


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 


Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 113 thereof, 


Having regard to the proposal from the European Commission, 


After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,  


Having regard to the opinion of the European Parliament1,  


Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee2,  


Acting in accordance with a special legislative procedure,  


Whereas: 


(1) Council Directive 2006/112/EC3 as amended by Council Directive (EU) 2017/24554 
and Council Directive (EU) 2019/19955 lays down the legal framework of the package 
of legislation on modernising value added tax (VAT) for cross-border business to 
consumer (B2C) e-commerce. The majority of those new provisions are to be applied 
as from 1 January 2021. 


(2) On 30 January 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the COVID-19 
outbreak a public health emergency of international concern. On 11 March 2020, 
WHO declared the COVID-19 outbreak a pandemic. COVID-19 has provoked 
infections in all Member States. Due to the alarming increase in the number of cases 
and the lack of efficient means immediately available to deal with the COVID-19 
outbreak, numerous Member States have declared a national state of emergency.  


(3) The outbreak of the COVID-19 crisis constitutes an unprecedented and unpredictable 
emergency that deeply affects all Member States and obliges them to take immediate 
action at national level to tackle the ongoing crisis as a priority by reallocating 


                                                 
1 OJ C , , p. . 
2 OJ C , , p. . 
3 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax 


(OJ L 347, 11.12.2006, p. 1). 
4 Council Directive (EU) 2017/2455 of 5 December 2017 amending Directive 2006/112/EC and 


Directive 2009/132/EC as regards certain value added tax obligations for supplies of services and 
distance sales of goods (OJ L 348, 29.12.2017, p. 7). 


5 Council Directive (EU) 2019/1995 of 21 November 2019 amending Directive 2006/112/EC as regards 
provisions relating to distance sales of goods and certain domestic supplies of goods (OJ L 310, 
2.12.2019, p. 1). 
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resources to other issues. Due to this crisis, several Member States encounter 
difficulties in finalising the development of IT systems necessary for the application of 
the rules laid down in Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 by 
31 December 2020 and apply them as of 1 January 2021. Some Member States as well 
as postal and courier operators have therefore asked for the postponement of the dates 
of application of Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995.  


(4) Taking into consideration the challenges that Member States are facing to tackle the 
COVID-19 crisis and the fact that the new provisions are based on the principle that 
all Member States have to update their IT systems in order to be able to apply the 
provisions laid down in Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995, thus 
ensuring the collection and transmission of information and payments under the 
modified schemes, it is necessary to postpone the dates of transposition and 
application of those Directives by six months. A postponement of six months is 
appropriate, because the delay should be kept as short as possible to minimise 
additional budgetary losses for Member States. 


(5) Directives (EU) 2017/2455 and (EU) 2019/1995 should therefore be amended 
accordingly, 


HAS ADOPTED THIS DECISION:  


Article 1  
Amendments to Directive (EU) 2017/2455 


 


Directive (EU) 2017/2455 is amended as follows: 


(1) Article 2 is amended as follows: 


(a) the heading is replaced by the following: 


 Amendments to Directive 2006/112/EC with effect from 1 July  


(b) the introductory sentence is replaced by the following: 


 


 July  


 


(2) Article 3 is replaced by the following: 


 
Amendment to Directive 2009/132/EC 


With effect from 1 July  


 


(3) in Article 4, paragraph 1 is amended as follows: 


(a) the second subparagraph is replaced by the following: 


by 30 June 2021, the laws, regulations and 
administrative provisions necessary to comply with Articles 2 and 3 of this Directive. 
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They shall immediately communicate to the Commission the text of those 
 


(b) the fourth subparagraph is replaced by the following: 


Directive from 1 July  


 


Article 2  
Amendments to Directive (EU) 2019/1995 


In Article 2(1) of Directive (EU) 2019/1995, the first and the second subparagraphs are 
replaced by the following: 


 June 2021 at the latest, the laws, 
regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive. 
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions. 


They shall apply those measures from 1 July  


 


Article 3  
Entry into force 


This Decision shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in 
the Official Journal of the European Union. 


Article 4  
Addressees 


This Decision is addressed to the Member States. 


Done at Brussels, 


 For the Council 
 The President 








 
Staatliche Beihilfen: Kommission weitet Befristeten Rahmen auf die
Gewährung von Rekapitalisierungen und nachrangigem Fremdkapital aus,
damit die Wirtschaft infolge des Coronavirus-Ausbruchs besser gestützt
werden kann *
 
Brüssel, 8. Mai 2020 


Europäische Kommission - Pressemitteilung


* aktualisiert am 8.5.2020, 20.25 Uhr, durch einen neuen Absatz
 


Die Europäische Kommission hat den Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen, der am 19. März
2020 erlassen wurde, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, die Wirtschaft angesichts des
Coronavirus-Ausbruchs zu stützen, zum zweiten Mal ausgeweitet. Am 3. April 2020 war bereits eine
erste Änderung verabschiedet worden.


Auf der Grundlage dieser horizontalen Vorschriften hat die Kommission in enger Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten bislang staatliche Beihilfen in Höhe von schätzungsweise 1,9 Billionen EUR für die
EU-Wirtschaft genehmigt. Die Mitgliedstaaten wurden in die Lage versetzt, dringend benötigte
Liquidität für Unternehmen bereitzustellen, Arbeitsplätze zu retten, Forschung und Entwicklung zu
ermöglichen und die Versorgung mit Erzeugnissen zur Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs
sicherzustellen. Mit dieser zweiten Änderung werden die bereits durch den Befristeten Rahmen und die
bestehenden Beihilfevorschriften abgedeckten Kategorien von Maßnahmen durch Maßnahmen bzw.
Kriterien ergänzt, nach denen die Mitgliedstaaten bei Wahrung gleicher Wettbewerbsbedingungen
Unternehmen in Not Rekapitalisierungen und nachrangiges Fremdkapital gewähren können.


Die für Wettbewerbspolitik zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission Margrethe Vestager
erklärte dazu: „Wir arbeiten weiterhin eng mit den Mitgliedstaaten zusammen, damit europäische
Unternehmen Zugang zu dringend benötigter Liquidität erhalten. Unsere Vorschriften ermöglichen eine
solche Unterstützung nun auch durch nachrangiges Fremdkapital. Im weiteren Krisenverlauf werden
zahlreiche Unternehmen Kapital benötigen, um zu überleben. Wenn die Mitgliedstaaten
Hilfsmaßnahmen beschließen, werden wir über die heute angenommenen Vorschriften sicherstellen,
dass die mit dem Geld der Steuerzahler finanzierte Unterstützung hinreichend vergütet wird und
Auflagen gelten, darunter ein Verbot von Dividendenausschüttungen und Bonuszahlungen sowie
weitere Vorkehrungen zur Begrenzung von Wettbewerbsverzerrungen. Im Interesse der öffentlichen
Transparenz müssen große Unternehmen ferner über die Verwendung der erhaltenen Beihilfen und die
Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem ökologischen und dem digitalen Wandel
Bericht erstatten. Wir müssen die europäischen Werte wahren und faire Wettbewerbsbedingungen
gewährleisten, damit die europäische Wirtschaft nach der Krise rasch wieder Fahrt aufnehmen kann.


Da reicht die Kontrolle staatlicher Beihilfen bei Weitem nicht aus. Wir benötigen einen europäischen
Aufbauplan, der auf Umweltfreundlichkeit und Digitalisierung ausgerichtet ist und allen europäischen
Verbrauchern zugutekommt. Ein solcher Plan dient ganz Europa, denn die globale symmetrische Krise
darf nicht zu einem asymmetrischen Schock führen, der Mitgliedstaaten mit geringeren Möglichkeiten
zur Stützung ihrer Industrie benachteiligt oder die Wettbewerbsfähigkeit der EU insgesamt gefährdet.“


Rekapitalisierungsbeihilfen für Unternehmen
Die Notfallmaßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Bewältigung des Coronavirus-Ausbruchs ergreifen
mussten, haben zahlreiche europäische Unternehmen in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt, Waren zu
produzieren oder Dienstleistungen zu erbringen. Sie haben Verlusten geschrieben, durch die ihr
Eigenkapital und ihre Möglichkeit, an den Märkten Kredite aufzunehmen, geschmälert wurden. Mit
dieser zweiten Änderung wird daher der Befristete Rahmen in der Weise ausgeweitet, dass gezielte
staatliche Maßnahmen in Form von Rekapitalisierungsbeihilfen für in Not geratene
Nichtfinanzunternehmen ermöglicht werden, um das Risiko für die EU-Wirtschaft insgesamt zu
verringern.


Gleichzeitig sieht der Befristete Rahmen eine Reihe von Vorkehrungen vor, um unverhältnismäßige
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt zu vermeiden. Darüber hinaus steht es den Mitgliedstaaten
frei, nationale Maßnahmen zu konzipieren, die weiteren politischen Zielen entsprechen, wie etwa einer
wirksameren Förderung des ökologischen und des digitalen Wandels ihrer Volkswirtschaften oder der



https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_en.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.112.01.0001.01.DEU&amp;toc=OJ:C:2020:112I:TOC





Verhinderung von Betrug, Steuerhinterziehung oder aggressiver Steuerumgehung.


i) Voraussetzungen hinsichtlich der Erforderlichkeit, der Geeignetheit und des Umfangs der
Maßnahmen:Rekapitalisierungsbeihilfen sollten nur gewährt werden, wenn keine andere geeignete
Lösung zur Verfügung steht. Sie müssen im gemeinsamen Interesse liegen, also etwa soziale Notlagen
oder ein Marktversagen aufgrund erheblicher Arbeitsplatzverluste, den Marktaustritt eines innovativen
oder systemisch wichtigen Unternehmens oder das Risiko einer Unterbrechung der Erbringung einer
wichtigen Dienstleistung vermeiden. Schließlich muss die Beihilfe auf das zur Gewährleistung der
Rentabilität des Empfängers erforderliche Maß beschränkt sein, und sie sollte lediglich die vor dem
Coronavirus-Ausbruch bestehende Kapitalstruktur der Empfänger wiederherstellen.


ii) Voraussetzungen hinsichtlich der Beteiligung des Mitgliedstaats am Kapital von
Unternehmen und der Vergütung: Der Staat muss für die Risiken, die er durch die
Rekapitalisierungsbeihilfe trägt, eine hinreichende Vergütung erhalten. Um sicherzustellen, dass es sich
um eine vorübergehende Beteiligung handelt, muss der Vergütungsmechanismus den
Beihilfeempfängern und/oder ihren Anteilseignern ferner Anreize bieten, die Anteile, die der Staat über
Beihilfen erworben hat, zurückzukaufen.


iii) Voraussetzungen hinsichtlich des Ausstiegs des Mitgliedstaats aus der Beteiligung an den
betroffenen Unternehmen: Die Beihilfeempfänger und die Mitgliedstaaten müssen eine
Ausstiegsstrategie entwickeln. Dies gilt insbesondere für Großunternehmen, die in erheblichem Umfang
staatliche Rekapitalisierungsbeihilfen erhalten haben. Wenn sechs Jahre nach der Rekapitalisierung
börsennotierter Unternehmen – bzw. bis zu sieben Jahre bei anderen Unternehmen – der Ausstieg des
Staates nicht feststeht, muss bei der Kommission ein Umstrukturierungsplan für das begünstigte
Unternehmen angemeldet werden.


iv) Voraussetzungen hinsichtlich der Governance: Bis zum vollständigen Ausstieg des Staates
unterliegen die Beihilfeempfänger einem Dividenden- und Aktienrückkaufverbot. Außerdem gilt bis zur
Rückzahlung von mindestens 75 % der Rekapitalisierung eine strenge Beschränkung der Vergütung der
Geschäftsleitung, einschließlich eines Verbots von Bonuszahlungen. Diese Voraussetzungen sollen auch
Anreize für die Beihilfeempfänger und ihre Anteilseigner schaffen, die Anteile des Staates
zurückzukaufen, sobald die wirtschaftliche Lage dies zulässt.


v) Verbot der Quersubventionierung und Übernahmeverbot: Um sicherzustellen, dass die
Empfänger durch die Gewährung der staatlichen Rekapitalisierungsbeihilfe keinen ungerechtfertigten
Vorteil erhalten, der den fairen Wettbewerb im Binnenmarkt beeinträchtigt, dürfen sie die Beihilfe nicht
zur Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit integrierter Unternehmen verwenden, die sich bereits vor
dem 31. Dezember 2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befanden. Außerdem dürfen
Beihilfeempfänger, bei denen es sich nicht um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) handelt,
grundsätzlich keine Beteiligungen von mehr als 10 % an Wettbewerbern oder anderen Unternehmen
im selben Geschäftsfeld, einschließlich vor- und nachgelagerter Geschäftstätigkeiten, erwerben, bis die
Rekapitalisierung zu mindestens 75 % zurückgezahlt wurde.


* Gemäß dieser Änderung können die Mitgliedstaaten Rekapitalisierungsregelungen oder
Einzelbeihilfen anmelden. Bei der Genehmigung von Beihilferegelungen wird die Kommission
verlangen, dass Beihilfen für Unternehmen, die den Schwellenwert von 250 Mio. EUR übersteigen, für
Einzelbewertungen gesondert angemeldet werden. Unternehmen, die sich bereits am 31. Dezember
2019 in Schwierigkeiten befanden, kommen für Beihilfen nach dem Befristeten Rahmen nicht in
Betracht.


Öffentliche Transparenz und Berichterstattung Erhalten Unternehmen im Rahmen von
Regelungen Rekapitalisierungsbeihilfen, so müssen die Mitgliedstaaten innerhalb von drei Monaten
nach der Rekapitalisierung genaue Angaben zur Identität der begünstigten Unternehmen und zur Höhe
der Beihilfen veröffentlichen. Ferner müssen Beihilfeempfänger, bei denen es sich nicht um KMU
handelt, Informationen über die Verwendung der erhaltenen Beihilfen veröffentlichen, so unter
anderem darüber, wie die Tätigkeiten des Unternehmens im Einklang mit den EU-Zielen und den
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des ökologischen und digitalen Wandels unterstützt
werden.


Die Kommission geht davon aus, dass auch in der Erholungsphase nach der Krise weitere umfangreiche
Investitionen des privaten und des öffentlichen Sektors in Unternehmen erforderlich sein dürften, um
die mit dem ökologischen und dem digitalen Wandel verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.
In diesem Zusammenhang weist die Kommission darauf hin, dass die bestehenden Möglichkeiten der
Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem EU-Beihilferecht Unterstützung zu gewähren, durch diese
Änderung des Befristeten Rahmens nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Wie in der Mitteilung der
Kommission vom 14. Januar 2020 angekündigt, werden ferner die einschlägigen Beihilfevorschriften,
insbesondere die Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen, in Anbetracht der
strategischen Ziele des europäischen Grünen Deals bis 2021 überarbeitet, damit ein kosteneffizienter







und sozial integrativer Übergang zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 gefördert werden kann. Auf
diese Weise wird ein Beitrag zu einer Strategie für die Erholung der Wirtschaft in Europa geleistet, die
darauf ausgerichtet ist, dass der ökologische und der digitale Wandel im Einklang mit den EU-Zielen
und den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten gefördert werden.


Beihilfen für Unternehmen in Form von nachrangigem Fremdkapital
Mit der heutigen Änderung des Befristeten Rahmens wird den Mitgliedstaaten ferner die Möglichkeit
eröffnet, Unternehmen, die sich aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs in finanziellen Schwierigkeiten
befinden, zu günstigen Bedingungen mit nachrangigem Fremdkapital zu unterstützen. Neben der
Palette von Instrumenten, die den Mitgliedstaaten bereits gemäß dem Befristeten Rahmen in seiner
bisherigen Form zur Verfügung stehen – wie etwa der Gewährung von vorrangigem Fremdkapital –,
sind nun auch Fremdkapitalinstrumente zulässig, die im Falle eines Insolvenzverfahrens gegenüber
gewöhnlichen bevorrechtigten Gläubigern nachrangig bedient werden.


Nachrangiges Fremdkapital kann im Falle einer Unternehmensfortführung nicht in Eigenkapital
umgewandelt werden, und der Staat trägt ein geringeres Risiko. Da Beihilfen in Form von
nachrangigem Fremdkapital jedoch die Fähigkeit eines Unternehmens zur Aufnahme von vorrangigem
Fremdkapital in ähnlicher Weise erhöhen wie Kapitalzuführungen, gelten – im Vergleich zu vorrangigem
Fremdkapital – eine höhere Vergütung und stärkere Beschränkungen hinsichtlich des Betrags.
Übersteigt das nachrangige Fremdkapital, das gewährt werden soll, die Obergrenzen, gelten alle oben
dargelegten Voraussetzungen für Rekapitalisierungsmaßnahmen.


Nächste Schritte
Der geänderte Befristete Rahmen gilt bis Ende Dezember 2020. Solvenzprobleme können im Rahmen
der Krise jedoch zeitverzögert auftreten, weshalb die Kommission den Geltungszeitraum ausschließlich
für Rekapitalisierungsmaßnahmen bis Ende Juni 2021 verlängert hat. Um Rechtssicherheit zu
gewährleisten, wird die Kommission vor Ablauf dieser Fristen prüfen, ob eine Verlängerung erforderlich
ist.


Außerdem prüft die Kommission fortlaufend, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, um das
Instrumentarium der Mitgliedstaaten zur Stützung ihrer Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten zu
ergänzen und Unternehmen dabei zu helfen, sich nach der Krise rasch zu erholen, unter anderem
durch eine weitere Änderung des Befristeten Rahmens. In diesem Zusammenhang werden auch die
bestehenden staatlichen Vorschiften auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Befristeten
Rahmens überprüft.


 







IP/20/838 


Hintergrund
Am 19. März hat die Kommission auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe b des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union den Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen
zur Stützung der Wirtschaft angesichts des COVID-19-Ausbruchs angenommen. Der Befristete Rahmen
wurde erstmals am 3. April 2020 geändert. In dem Rahmen wird anerkannt, dass das Wirtschaftsleben
in der gesamten EU beträchtlich gestört ist. Er bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den in den
Beihilfevorschriften vorgesehenen Spielraum in vollem Umfang zu nutzen, um die Wirtschaft zu
unterstützen, begrenzt jedoch gleichzeitig Beeinträchtigungen der fairen Wettbewerbsbedingungen im
Binnenmarkt.


Der Befristete Rahmen trägt zur gezielten Unterstützung der Wirtschaft bei und begrenzt gleichzeitig
Beeinträchtigungen der fairen Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt. Die Ausweitung des
Befristeten Rahmens auf Beihilfen in Form von Rekapitalisierungen schafft für die Mitgliedstaaten eine
Alternative zu der nicht unter die Beihilfenkontrolle fallenden Möglichkeit, Unternehmensbeteiligungen
zu Markpreisen oder zu gleichen Bedingungen wie private Anteilseigner zu erwerben. Besonders wichtig
kann dies im Fall einer drohenden feindlichen Übernahme strategisch bedeutender Unternehmen durch
ausländische Käufer sein. Diese Möglichkeit ergänzt das Instrumentarium, das von der Kommission in
ihren Leitlinien zur Gewährleistung eines entschlossenen EU-weiten Ansatzes bei der Überprüfung
ausländischer Investitionen in Zeiten der Gesundheitskrise und der damit verbundenen schwierigen
wirtschaftlichen Lage beschrieben wurde.


Die Kommission hat am 13. März 2020 eine Mitteilung über eine koordinierte wirtschaftliche Reaktion
auf die COVID-19-Pandemie angenommen‚ in der diese Möglichkeiten erläutert werden. So können die
Mitgliedstaaten etwa allgemein geltende Änderungen zugunsten der Unternehmen vornehmen (z. B.
Steuerstundung oder Subventionierung von Kurzarbeit in allen Wirtschaftszweigen), die nicht unter die
Beihilfevorschriften fallen. Außerdem können sie Unternehmen für Verluste entschädigen, die diesen
infolge des Ausbruchs des Coronavirus entstanden und unmittelbar auf den Ausbruch zurückzuführen
sind. So können besonders stark betroffene Sektoren wie Verkehr, Tourismus, Gastgewerbe oder
Einzelhandel unterstützt werden.


Kontakt für die Medien:
Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)
Maria TSONI (+32 2 299 05 26)
Giulia ASTUTI (+32 2 295 53 44)


Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail
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		Staatliche Beihilfen: Kommission weitet Befristeten Rahmen auf die Gewährung von Rekapitalisierungen und nachrangigem Fremdkapital aus, damit die Wirtschaft infolge des Coronavirus-Ausbruchs besser gestützt werden kann *
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 12. Mai 2020 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


nachrichtlich: 


Bundeszentralamt für Steuern 


Bundesfinanzakademie im 
Bundesministerium der Finanzen 


 Nur per E-Mail  


BETREFF   Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete  der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (DBA-Schweiz);  


  Konsultationsvereinbarung zu Artikel 19 Absatz 4 DBA-Schweiz -Tätigwerden von  
Bahnpersonal auch außerhalb des Grenzgebiets  


GZ IV B 2 - S 1301-CHE/07/10019-03 
DOK 2020/0467289 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Zur einheitlichen Anwendung und Auslegung des Artikels 19 Absatz 4 des deutsch-
schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommens, zuletzt geändert durch das Änderungs-
protokoll vom 27. Oktober 2010 (BGBl. 2011 II S. 1092), haben die zuständigen Behörden, 
gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 DBA-Schweiz, am 8. Mai 2020 die nachstehende Konsul-
tationsvereinbarung abgeschlossen: 


„Konsultationsvereinbarung zu Artikel 19 Absatz 4 des 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 


Einkommen und vom Vermögen vom 11. August 1971 (DBA) 
- Tätigwerden von Bahnpersonal auch außerhalb des Grenzgebiets -


Gestützt auf Artikel 26 Absatz 3 DBA haben die zuständigen Behörden der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland Folgendes vereinbart: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
 


 


   
  


 
 


 
  


  
 


 
   


 


   
  


 
 


 
 
 


    
 


     
     


 
 


       
 
 


  
 


 
 
 


  


Seite 2 1) Vergütungen im Sinne von Artikel 19 Absatz 3 DBA, die von Personal der Schweizerische 
Bundesbahnen AG und von Beamten, die zuvor bei der Deutschen Bundesbahn beschäftigt 
waren, und nun bei einem privatisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundesbahn, 
wie der Deutschen Bahn AG, unter Beibehaltung ihres Beamtenstatus weiterbeschäftigt sind, 
bezogen werden, fallen insgesamt nicht unter Artikel 19 Absatz 4 DBA, wenn die Tätigkeit 
auch außerhalb des Grenzgebietes ausgeübt wird. Dies gilt in der Regel für mobil eingesetztes 
Bahnpersonal im Personen- und Güterverkehr sowie in der Infrastrukturunterhaltung 
(Lokpersonal, Zugpersonal, Triebfahrzeugführende). 


2) Als Grenzgebiet gilt eine Zone entlang der deutsch-schweizerischen Grenze, welche sich in 
Luftlinie von der Grenze (ohne Berücksichtigung der Gemeinde Büsingen am Hochrhein) 
30 Kilometer in den jeweiligen Vertragsstaat erstreckt. 


3) Artikel 19 Absatz 5 DBA in Verbindung mit Artikel 15a DBA bleibt vorbehalten für Fälle, 
in denen Artikel 19 Absatz 4 DBA nicht anwendbar ist. 


4) Es bleibt den Finanzbehörden des Ansässigkeitsstaates unbenommen, das Tätigwerden 
außerhalb des Grenzgebietes zu überprüfen und hierfür entsprechende Nachweise zu 
verlangen. 


5) Diese Vereinbarung ist auf Vergütungen für ab dem 1. Januar 2020 ausgeübte Tätigkeiten 
anwendbar. 


Bern, den 8. Mai 2020 Berlin, den 8. Mai 2020 


Für die zuständige Behörde der Für die zuständige Behörde der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft: Bundesrepublik Deutschland: 


Pascal Duss Michael Wichmann“ 


Dieses Schreiben wird im Bundesteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 












Bundesrat Drucksache 221/20 (Beschluss)


15.05.20


Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 


ISSN 0720-2946


Stellungnahme
des Bundesrates


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-
Steuerhilfegesetz)


Der Bundesrat hat in seiner 989. Sitzung am 15. Mai 2020 beschlossen, 


zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 


Stellung zu nehmen: 


1. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 27 Absatz 22a UStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG, 


die ein Anliegen des Bundesrates aufgreift. Er bittet darüber hinaus, im 


weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche Grundlage für die 


Möglichkeit einer dezentralen Erfassung der Umsatzbesteuerung durch einzelne 


Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften von Bund und Ländern zu 


ergänzen.
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Begründung: 


Innerhalb der Gebietskörperschaften Bund und Länder ist aus 
verfassungsrechtlichen Gründen, insbesondere der Gewaltenteilung, eine 
einheitliche Willensbildung nur schwer möglich. Deswegen können im 
Besteuerungsverfahren in der Regel keine einheitlichen Erklärungen für die 
gesamte Gebietskörperschaft abgegeben werden. 


Mit Anwendung des § 2b UStG werden die bisherigen Anknüpfungspunkte 
von Bund und Ländern für die Bestimmung des Steuersubjekts und die 
Durchführung des Besteuerungsverfahrens in Anlehnung an Regelungen des 
Körperschaftssteuergesetzes obsolet.  


Die voraussichtliche Zunahme der umsatzsteuerrechtlich relevanten 
Sachverhalte machen umfangreiche Organisationsmaßnahmen der 
Gebietskörperschaften für eine regelkonforme Besteuerung erforderlich. Eine 
rechtssichere Implementierung dieser Maßnahmen erfordert einen gesetzlich 
definierten Rahmen für die Delegation der Verantwortlichkeit auf einzelne 
Organisationseinheiten. Eine zeitnahe gesetzliche Regelung ist dabei 
unerlässlich, um die erforderlichen Delegationsakte und Investitionen 
vornehmen zu können.


2. Zu Artikel 2 Nummer 2, Nummer 3 - neu -, 


Nummer 4 - neu -, Nummer 5 - neu - 


(§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g, 


 § 41 Absatz 1 Satz 4 - neu -, 


 § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, 


 § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 - neu - EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g werden nach den 


Wörtern „oder Zuschläge“ die Wörter „sowie nach § 3 Nummer 28a 


steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.“ 


b) Folgende Nummer 3, 4 und 5 sind anzufügen: 


„3. In § 41 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „das Schlechtwettergeld, das 


Winterausfallgeld,“ gestrichen, nach der Angabe „(BGBl. I S. 1045)“ 


wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 


„Zuschläge“ werden die Wörter „sowie nach § 3 Nummer 28a 


steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt. 
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4. In § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird das Wort „sowie“ gestrichen 


und nach den Wörtern „oder Zuschläge“ werden die Wörter „sowie 


nach § 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse“ angefügt. 


5. In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 werden die Wörter „das 


Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld,“ gestrichen, nach der 


Angabe „(BGBl. I S. 1045)“ wird das Wort „oder“ durch ein Komma 


ersetzt und nach dem Wort „Zuschläge“ werden die Wörter „oder nach 


§ 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.“


Begründung: 


Der ergänzende Verweis auf § 3 Nummer 28a ist zusätzlich in § 41 Absatz 1 
Satz 4 aufzunehmen, da die Aufzeichnungen im Lohnkonto Grundlage für die 
Lohnsteuerbescheinigung sind. 


In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 ist ein zusätzlicher Ausschlusstatbestand 
für den betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleich erforderlich, da ein zeitliches 
Auseinanderfallen zwischen Kurzarbeitergeld (Zahlung in 2020) und einem 
Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld (z. B. einmaliger Zuschuss 2021 
für Lohnzahlungszeiträume 2020) nicht ausgeschlossen werden kann. 


Ferner handelt es sich bei den Zahlungen nach § 3 Nummer 28a um Zuschüsse 
und nicht um Zuschläge, sodass eine jeweils gesonderte Auflistung der 
Steuerbefreiungsvorschriften des § 3 Nummer 28 und § 3 Nummer 28a aus 
Gründen der Normenklarheit in den einzelnen Vorschriften geboten ist. 


Die Begriffe „Schlechtwettergeld“ und „Winterausfallgeld“ wurden in § 41 
Absatz 1 Satz 4 und § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 gestrichen, da die 
Leistungen nicht mehr gezahlt werden. An ihre Stelle ist das Saison-
Kurzarbeitergeld getreten und wird von dem bereits aufgeführten 
Kurzarbeitergeld mitumfasst. 








Bundesrat Drucksache 221/1/20


12.05.20


...
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 


Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946


E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


Fz - Wi


zu Punkt 62 der 989. Sitzung des Bundesrates am 15. Mai 2020


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-
Steuerhilfegesetz)


Der federführende Finanzausschuss und


der Wirtschaftsausschuss


empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 


Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:


1. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 27 Absatz 22a UStG) 


Der Bundesrat begrüßt die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG, 


die ein Anliegen des Bundesrates aufgreift. Er bittet darüber hinaus, im 


weiteren Gesetzgebungsverfahren eine gesetzliche Grundlage für die 


Möglichkeit einer dezentralen Erfassung der Umsatzbesteuerung durch einzelne 


Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften von Bund und Ländern zu 


ergänzen.


Fz 
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Begründung: 


Innerhalb der Gebietskörperschaften Bund und Länder ist aus 
verfassungsrechtlichen Gründen, insbesondere der Gewaltenteilung, eine 
einheitliche Willensbildung nur schwer möglich. Deswegen können im 
Besteuerungsverfahren in der Regel keine einheitlichen Erklärungen für die 
gesamte Gebietskörperschaft abgegeben werden. 


Mit Anwendung des § 2b UStG werden die bisherigen Anknüpfungspunkte 
von Bund und Ländern für die Bestimmung des Steuersubjekts und die 
Durchführung des Besteuerungsverfahrens in Anlehnung an Regelungen des 
Körperschaftssteuergesetzes obsolet.  


Die voraussichtliche Zunahme der umsatzsteuerrechtlich relevanten 
Sachverhalte machen umfangreiche Organisationsmaßnahmen der 
Gebietskörperschaften für eine regelkonforme Besteuerung erforderlich. Eine 
rechtssichere Implementierung dieser Maßnahmen erfordert einen gesetzlich 
definierten Rahmen für die Delegation der Verantwortlichkeit auf einzelne 
Organisationseinheiten. Eine zeitnahe gesetzliche Regelung ist dabei 
unerlässlich, um die erforderlichen Delegationsakte und Investitionen 
vornehmen zu können.


2. Zu Artikel 2 Nummer 2, Nummer 3 - neu -, 


Nummer 4 - neu -, Nummer 5 - neu - 


(§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g, 


 § 41 Absatz 1 Satz 4, 


 § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, 


 § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 EStG) 


Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 


a) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 


„2. In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g werden nach den 


Wörtern „oder Zuschläge“ die Wörter „sowie nach § 3 Nummer 28a 


steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.“ 


b) Folgende Nummer 3, 4 und 5 sind anzufügen: 


„3. In § 41 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „das Schlechtwettergeld, das 


Winterausfallgeld,“ gestrichen, nach der Angabe „(BGBl. I S. 1045)“ 


wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 


„Zuschläge“ werden die Wörter „sowie nach § 3 Nummer 28a 


steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt. 


Fz 
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4. In § 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird das Wort „sowie“ gestrichen 


und nach den Wörtern „oder Zuschläge“ werden die Wörter „sowie 


nach § 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse“ angefügt. 


5. In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 werden die Wörter „das 


Schlechtwettergeld, das Winterausfallgeld,“ gestrichen, nach der 


Angabe „(BGBl. I S. 1045)“ wird das Wort „oder“ durch ein Komma 


ersetzt und nach dem Wort „Zuschläge“ werden die Wörter „oder nach 


§ 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse“ eingefügt.“


Begründung: 


Der ergänzende Verweis auf § 3 Nummer 28a ist zusätzlich in § 41 Absatz 1 
Satz 4 aufzunehmen, da die Aufzeichnungen im Lohnkonto Grundlage für die 
Lohnsteuerbescheinigung sind. 


In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 ist ein zusätzlicher Ausschlusstatbestand 
für den betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleich erforderlich, da ein zeitliches 
Auseinanderfallen zwischen Kurzarbeitergeld (Zahlung in 2020) und einem 
Arbeitgeberzuschuss zum Kurzarbeitergeld (z. B. einmaliger Zuschuss 2021 
für Lohnzahlungszeiträume 2020) nicht ausgeschlossen werden kann. 


Ferner handelt es sich bei den Zahlungen nach § 3 Nummer 28a um Zuschüsse 
und nicht um Zuschläge, sodass eine jeweils gesonderte Auflistung der 
Steuerbefreiungsvorschriften des § 3 Nummer 28 und § 3 Nummer 28a aus 
Gründen der Normenklarheit in den einzelnen Vorschriften geboten ist. 


Die Begriffe „Schlechtwettergeld“ und „Winterausfallgeld“ wurden in § 41 
Absatz 1 Satz 4 und § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 gestrichen, da die 
Leistungen nicht mehr gezahlt werden. An ihre Stelle ist das Saison-
Kurzarbeitergeld getreten und wird von dem bereits aufgeführten 
Kurzarbeitergeld mitumfasst. 


3. Zum Gesetzentwurf allgemein 


a) Der Bundesrat begrüßt die im Gesetzentwurf vorgesehenen steuerlichen 


Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-


Pandemie, hält darüber hinaus jedoch weitere Hilfen für erforderlich. 


Geprüft werden sollten vor allem folgende steuerliche Maßnahmen: 


– Verbesserung der Verlustverrechnung durch Anhebung des Höchst-


betrages für den Verlustrücktrag und Verlängerung des 


Rücktragszeitraums sowie Aussetzung der Mindestbesteuerung beim 


Verlustvortrag.


Wi
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– Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen durch befristete 


Wiedereinführung der degressiven Abschreibung, beschleunigte 


Abschreibung digitalisierungsrelevanter Innovationsgüter, Anhebung 


der Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 


und Ausweitung des Investitionsabzugsbetrags sowie dessen Öffnung 


für immaterielle Wirtschaftsgüter. 


– Schnelle und vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. 


– Absenkung der Gesamtsteuerbelastung für Kapitalgesellschaften von 


derzeit regelmäßig über 30 Prozent auf ein international 


wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent, zum Beispiel durch 


Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer. 


– Attraktivere Ausgestaltung der Begünstigung einbehaltener Gewinne 


für Personenunternehmen (Thesaurierungsbegünstigung) sowie 


Einführung einer Option für Personengesellschaften, sich wie 


Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen.


– Ausweitung der steuerlichen FuE-Förderung durch deutliche Erhöhung 


des Fördervolumens.


– Senkung der Stromsteuer auf das europarechtlich zulässige 


Mindestmaß.


– Ausweitung der steuerlichen Abzugsfähigkeit für 


Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen. 


b) Vor dem Hintergrund der besonderen Betroffenheit bestimmter Branchen, 


namentlich der Busreiseunternehmen, der Veranstaltungsbranche, der 


mittelständischen Brauwirtschaft und der Luftverkehrsbranche, sollten 


ferner folgende Maßnahmen geprüft werden: 


– Einführung des reduzierten Umsatzsteuersatzes für die 


Personenbeförderung im Busverkehr und für Veranstaltungen, sofern 


letztere nicht bereits dem reduzierten Steuersatz unterliegen.
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– Reduzierung der Biersteuerbelastung für kleinere Brauereien bis zu 


einer Gesamtjahreserzeugung von 200 000 Hektoliter Bier 


entsprechend der Regelung vor 2004.


– Aussetzung der Luftverkehrsteuer. 


c) Der Bundesrat bittet, entsprechende Maßnahmen in das angekündigte 


steuerliche Investitionsprogramm zur Bewältigung der COVID-19-


Pandemie aufzunehmen. 
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Nr. 47                                                                                  Wiesbaden, 11. Mai 2020 
 
 


„Gerecht, einfach und verständlich: 
 


Hessen möchte die Grundsteuer 
mit einem eigenen Modell neu berechnen.“ 


 
Finanzminister Boddenberg stellt Eckpunkte 


der geplanten Neuregelung in Hessen vor 


 


„Gerecht, einfach und verständlich: So soll die neue Grundsteuer in Hessen sein. 


Gerecht, da in guten Lagen mehr Grundsteuer anfällt als in weniger guten. Einfach, 


da sie für Bürger wie Verwaltung gut handhabbar ist. Verständlich, da gut 


nachvollziehbar ist, wie diese für die Kommunen so wichtige Steuer berechnet wird. 


Dieser Dreiklang ist mit unserem Flächen-Faktor-Verfahren möglich – und er ist 


auch für andere Länder ein möglicher Weg. Ich habe daher meine 


Länderkolleginnen und -kollegen angeschrieben und angeboten, sich am Hessen-


Modell zu beteiligen. Denn dieses bietet den Spielraum, um die Parameter den 


individuellen Strukturen im Land anzupassen“, sagte Hessens Finanzminister 


Michael Boddenberg heute in Wiesbaden. „Die notwendige Neuregelung der 


Grundsteuer sehe ich als Chance zur Steuervereinfachung. Diese Gelegenheit 


sollten wir ergreifen. Durchschnittlich etwa 400 Euro Grundsteuer im Jahr je 


Grundstück rechtfertigen keinen überhohen Aufwand durch komplizierte 


Regelungen, wenn gerecht auch einfach, transparent und verständlich geht. Das ist 


mit dem Hessen-Modell gewährleistet.“ 


 


Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu 


geregelt werden. Die bisherigen, jahrzehntelang unveränderten Einheitswerte 


müssen ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Das Ende 


2019 erlassene Bundesmodell ist aus Sicht der Hessischen Landesregierung 


kompliziert und aufwendig. Hessen strebt deshalb – wie andere Länder auch – eine 
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landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer an. Dies ermöglicht die Ende 2019 


erfolgte Grundgesetzänderung. 


 


„Wir knüpfen mit den jetzt vorgelegten Eckpunkten an das Flächenmodell an, das 


bereits 2010 von Hessen und anderen Ländern als Vorschlag erarbeitet worden 


war. Ergänzend nehmen wir nun die Lage als Kriterium hinzu, denn neben den 


Flächengrößen spielt auch die Lage eine Rolle dabei, in welchem Umfang die 


Grundstücksnutzer von kommunaler Infrastruktur profitieren können. Mit einem 


einfachen Faktorverfahren wird das Ergebnis des Flächenmodells erhöht oder 


vermindert, je nachdem, wie sich die Lagequalität des betreffenden Grundstücks im 


Vergleich zu einer durchschnittlichen Lage in der Gemeinde darstellt“, erläuterte 


Finanzminister Boddenberg die Grundzüge des Hessen-Modells. „Einfache Lagen 


werden gegenüber dem reinen Flächenmodell niedriger, gute Lagen höher 


besteuert. Beides aber mit Augenmaß.“ 


 


Hessen möchte für die Berechnung die bereits vorhandenen Bodenrichtwertzonen 


nutzen. Das Modell nimmt auf die Gegebenheiten vor Ort Rücksicht. In Gemeinden 


mit keinen oder nur sehr geringen Unterschieden im Bodenwertniveau führt es zu 


gleichen Ergebnissen wie das Flächenmodell. Weichen jedoch Zonenwerte vom 


kommunalen Durchschnitt der Bodenwerte in stärkerem Maße ab, führt dies auch 


zu Unterschieden in der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer. 


 


„Auf ein Grundstück in einer guten Lage entfällt durch unseren Faktor stets mehr 


Grundsteuer als auf ein identisches in einer mäßigen Lage. Das ist gerecht. Durch 


den Bezug zum Durchschnittsbodenwert der jeweiligen Gemeinde findet eine 


angemessene Differenzierung sowohl auf dem Land als auch in den Metropolen 


statt. Das Abstellen auf den Zonenwert stellt dabei sicher, dass auch innerhalb sehr 


heterogener Stadtteile eine die tatsächlichen Verhältnisse abbildende 


Differenzierung auch bei der Grundsteuer gelingt“, sagte Boddenberg. „Wir 


schießen dabei aber nicht über das Ziel hinaus. Wenn die Unterschiede der 


Bodenwerte in Metropolen wie Frankfurt exorbitant ausfallen, dämpft unser Faktor 


dies für Zwecke der Grundsteuer. Auch dies ist gerecht, denn ein Vielfaches beim 


Bodenwert bedeutet nicht, dass die kommunale Infrastruktur im gleichen Ausmaß 


besser ist.“ 


 


„Jedes Reformmodell wird im Vergleich zur verfassungswidrigen Einheitsbewertung 


Gewinner und Verlierer erzeugen. Die einen werden mehr Grundsteuer zahlen als 


bisher, die anderen weniger, weil sie bislang nach den Einheitswerten in 


verfassungswidriger Weise zu wenig oder zu viel zahlen. Eine Reform ohne 


Belastungsänderungen im Einzelfall gibt es nicht, denn die Fortführung der 
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Einheitswerte über 2024 hinaus ist untersagt. Das Hessen-Modell sorgt aber dafür, 


dass es beim Neustart der Grundsteuer gerecht zugeht“, betonte Boddenberg. 


 


„Unser Modell ist zudem verständlich und einfach zu handhaben. Es kommt mit drei 


einfachen Angaben in der Steuererklärung aus: Grundstücksfläche, Gebäudefläche 


‚Wohnen‘, Gebäudefläche ‚Nicht-Wohnen‘. Einfacher geht es wohl kaum. Beim 


Bundesmodell sind bis zu neun Angaben fällig“, sagte Finanzminister Boddenberg. 


„Wir können ansonsten auf bereits vorliegende Daten zurückgreifen. Die 


Zonenwerte für die Faktorberechnung können in Hessen automatisch per IT 


zugespielt werden. Das erleichtert die Neubewertung ungemein, schließlich geht es 


um die Aktualisierung der Daten zu Millionen von Grundstücken.“ 


 


Hessen möchte in seinem Grundsteuergesetz auch eine Regelung zur Grundsteuer 


C aufnehmen, die es den Gemeinden ermöglicht, für baureife Grundstücke per 


gesondertem Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben, als für die übrigen 


Grundstücke. Ergänzend zur Bundesregelung soll die hessische Regelung die 


Möglichkeit vorsehen, den Hebesatz für die Grundsteuer C nach der Dauer der 


Baureife von Grundstücken abzustufen, wobei eine Höchstgrenze gelten soll. 


 


Wie die anderen Länder voraussichtlich auch, wird Hessen die Regelungen des 


Bundes zur Grundsteuer A übernehmen. Die Grundsteuer A gilt als „Gewerbesteuer 


der Land- und Forstwirte“ und ist heute wie künftig ertragswertorientiert 


ausgestaltet. Dies spricht für eine bundeseinheitliche Regelung. 


 


Abschließend sagte Finanzminister Michael Boddenberg: „Das Hessen-Modell ist 


gerecht, verständlich und einfach. Die Lage eines Grundstücks entscheidet mit über 


die Höhe der Grundsteuer. Aufwand und Nutzen dieser grundlegenden 


Neuordnung stehen im richtigen Verhältnis. Ich würde mich freuen, wenn andere 


Bundesländer dies auch so sehen.“ 


 


Hessen wartet nun die Rückmeldungen der anderen Bundesländer zu den 


vorgelegten Eckpunkten ab und hofft auf weitere Mitstreiter. Anschließend wird das 


Gesetzgebungsverfahren im Landtag eingeleitet. 


 


*** 







